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 Variante Nord 1 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) [ha] 

III 
vorhandene  
Ausgleichsfläche 

0,28 

Betroffenheit von  
Ausgleichsflächen 

Die Beanspruchung vorhandener Ausgleichsflächen beschränkt sich kleinflächig auf den Bereich des östlichen Anschlusses an die A 252. Im Hinblick auf 
eine Verringerung nachteiliger Auswirkungen auf die Ausgleichsflächen, ist die Beanspruchung durch baubedingte Maßnahmen möglichst gering zu hal-
ten. 

 

Tab. 33 Umweltauswirkungen der Variante Süd 1 – Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

 Variante Süd 1 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Raumwiderstand Kriterium Betroffenheit 

I Natura 2000-Gebiete voraussichtlich keine 

I Naturschutzgebiete voraussichtlich keine 

I Naturdenkmale keine      

Auswirkungen auf Schutz-
gebiete 

Natura 2000-Verträglichkeit: 

• Voraussichtlich keine Betroffenheit im Bereich der Süderelbequerung, dort sind u.U. bauzeitliche Maßnahmen zur Schadensbegrenzung erforderlich 
wegen der funktionalen Bedeutung des Köhlbrands für die FFH-Gebiete an Ober- und Unterelbe. 

• Keine Betroffenheit des Natura 2000- und Naturschutzgebietes Heuckenlock (Keine Flächeninanspruchnahme. Aufgrund der sehr hohen Vorbelastung 
ist nicht anzunehmen, dass die vorhabensbedingte Zunahme des Verkehrs zu einer feststellbaren Verschlechterung der Lärmimmissionssituation im 
Schutzgebiet führt. Die Möglichkeit einer Beeinträchtigung durch zusätzliche Stickstoffeinträge wird ausgeschlossen. Siehe FFH-Vorprüfung von KIfL in 
Band 3 der Antragsunterlagen).  

• Betroffenheit des Vogelschutzgebiet Moorgürtel ist der A 26 westlich der A 7 anzurechnen, keine Relevanz für die Hafenquerspange 

Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) [ha] Beeinträchtigungszone bis 25 m 
[ha] 

Belastungszone 25 – 50 m [ha] 

  HQS A 26 HQS A 26 HQS A 26 

I Geschützte Biotope 2,02 0,45 5,28 1,10 6,93 1,49 

I Verdachtsflächen --- 0,03 --- 0,19 --- 0,19 

Betroffenheit geschützter 
Biotope 

Im Bereich des neu zu erstellenden Anschlusses an die A 26 (westlich der A 7)  werden geschützte Nasswiesen in Anspruch genommen. Darüber hinaus 
sind auch durch die HQS geschützte Biotope im Bereich des Anschlusses an die A 7 sowohl durch Überbauung, als auch durch bau- und anlagebedingte 
Beeinträchtigungen und Belastungen betroffen. Durch die Lage südlich von Moorburg ist die Betroffenheit der dort großflächig vorhandenen geschützten 
Biotope relativ groß und nicht vermeidbar. Weiterhin kommt es zu Beeinträchtigungen von Trockenrasenkomplexen und eines Regenrückhaltebeckens auf 
der Hohen Schaar. Zu großflächigeren Betroffenheiten kommt es im Bereich Kornweide und an der Anschlussstelle Stillhorn. 
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 Variante Süd 1 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) [ha] Beeinträchtigungszone bis 25 m 
[ha] 

Belastungszone 25 – 50 m [ha] 

  HQS A 26 HQS A 26 HQS A 26 

II sehr hohe Bedeutung 0,08 --- 0,26 0,56 1,13 0,92 

III hohe Bedeutung 8,33 2,88 13,66 3,48 11,56 3,41 

Verlust/Beeinträchtigung 
von Biotoptypen/ Biotop-
komplexen 

In dem Abschnitt der A 26 kommt es zu Verlusten von Biotopen hoher Bedeutung, hinzukommen bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen. Die Ein-
griffe westlich der A 7 sind der A 26 anzurechnen. Konfliktschwerpunkte stellen die Biotopkomplexe südlich von Moorburg und der Bereich Kornweide dar. 
Auf der Hohen Schaar kommt es eher kleinflächig zu Betroffenheiten. 

Raumwiderstand Kriterium verbal-argumentative Beurteilung gemäß den Ergebnissen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages von 
GFN und KIfL (s. separate Unterlage) 

I 

sehr hohes bis hohes 
Konfliktpotenzial 
(Konfliktschwer-
punkträume) 

• Verluste und Zerschneidungen von Biotopkomplexen aus feuchten Hochstaudenfluren und Grünland 
südlich des Spülfeldes Moorburg (nördlich und südlich der Moorburger Landscheide), außerdem 
Scheuchwirkung und Verlärmung: Brutreviere von Kiebitz, Bekassine, Wachtelkönig und weiteren 
Wiesen- und Wasservögeln (z.B. Feldschwirl), Vorkommen von Moorfröschen in einzelnen Gräben 

• Verluste und Beeinträchtigungen von Baumbeständen und Gewässern im Bereich des Brunnengelän-
des südlich von Moorburg: Lebensraumverluste für Kleinspecht, Nachtigall, Sumpfrohrsänger und 
Grauschnäpper, voraussichtlich Verlust von Fledermaus-Balzquartieren (Baumhöhlen)  

• randliche Betroffenheit des Spülfeldes Moorburg einschließlich des dort vorhandenen größeren Still-
gewässers: viele der wertgebenden Arten liegen außerhalb des Wirkraumes, lediglich Verlust von 
Brutrevieren noch relativ häufiger Gebüschbrüter (Nachtigall, Stieglitz, Gartenrotschwanz) 

• Möwenkolonie Hohe Schaar: anhand der vorliegenden Planung werden keine entscheidungserhebli-
chen Konflikte mit der Möwenkolonie erwartet, da die Trasse der HQS sehr eng an der bestehenden 
Straße verläuft 

• Grünlandniederung nördlich und südlich der Kornweide: Lebensraumverluste und Beeinträchtigungen 
von Moorfröschen und Wiesenvögeln (Rotschenkel) aufgrund von Flächenverlusten und pot. Verände-
rungen der hydrologischen Verhältnisse, optische Störungen und Lärm. Konflikte mit querenden Fle-
dermäusen sind aufgrund der Tunnel- und Troglage nicht zu erwarten. 

• NSG Heuckenlock: Bestände des Schierlings-Wasserfenchel sind nicht betroffen, ggf. Verlust von 
einem Revier des Trauerschnäppers 

Betroffenheit geschützter 
Arten / Betroffenheit fau-
nistischer Funktionsräume 

II 

erhöhtes Konflikt-
potenzial  
(Konflikträume) 

• Brachflächen südlich des Fürstenmoordamms (Brutvogelarten des Halboffenlandes und der Feucht-
brachen): keine Betroffenheit aufgrund der Trennwirkung des Fürstenmoordamms 

• Gehölzbestände im Südosten von Moorburg: Betroffenheit einiger Brutvögel in den südlichen Teilen 
der Gehölzbestände (u.a. Gelbspötter, Sumpfrohrsänger) aufgrund von Lebensraumverlusten und Stö-
rungen  
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 Variante Süd 1 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

• Spülfelder östlich des Moorburger Hauptdeiches: Betroffenheit von Brutvögeln wie Kiebitz und Fluss-
regenpfeiffer, aufgrund der Nutzung als Spülfeld werden Vorkommen und räumliche Verteilung der Ar-
ten starken Schwankungen unterliegen 

• Gehölzbestände nördlich des Moorburger Elbdeichs: lediglich randliche Betroffenheit, die Reviere der 
wertgebenden Brutvögel (z.B. Feldschwirl, Kuckuck, Gelbspötter und Grauschnäpper) liegen nicht im 
Wirkbereich der Trasse 

• Siedlung Moorburg (div. Brutvögel und pot. Fledermausquartiere): keine unmittelbare Betroffenheit 

• Süderelbe: kein signifikantes Kollisionsrisiko für Fledermäuse 

• Teilfläche der Möwenkolonie Hohe Schaar nördlich des Kattwykdamms mit geringerer Bedeutung als 
die Hauptflächen: wie bei den Hauptflächen ist nicht von wesentlichen Konflikten auszugehen 

• südlicher Wilhelmsburger Park: ggf. Betroffenheit einiger Gehölzbrüter (Gelbspötter, Nachtigall) sowie 
Arten der Hochstaudenfluren (Feldschwirl, Sumpfrohrsänger, Kuckuck), Zuordnung der Konflikte auf-
grund der Planungen der igs (Internationale Gartenschau 2013) jedoch nicht ganz eindeutig 

• Agrarlandschaft östlich der A 1 bei Stillhorn: nur im Nahbereich der Anschlussstelle Betroffenheit eines 
einzelnen Brutreviers zu erwarten (Sumpfrohrsänger), weitere Brutvögel des Offenlandes und ver-
schilfter Gräben sowie Moorfrösche nicht betroffen 

Artenschutzrechtliche Zulässigkeit:  
Vermeidungsmaßnahmen sind zu berücksichtigen. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) für einige Arten erforderlich (Aufwertung von 
Grünlandhabitaten, künstliche Nisthilfen, ggf. Gewässeraufweitungen oder Gewässerneuanlage). 
Auf der Grundlage der vorliegenden Daten wird die Erfordernis mehrerer Ausnahmen gesehen. Zum einen gilt dies für die betroffenen Wachtelkönig- und 
Bekassinenreviere (und weitere Vogelarten südlich Moorburg). Auch für das Rotschenkelrevier an der Kornweide ist voraussichtlich ein Ausnahmeverfah-
ren gem. § 45 (7) BNatSchG notwendig. In allen genannten Fällen sind dann auch FCS-Maßnahmen nötig. Unter Umständen ist auch für häufigere Arten 
mit besonderen Habitatansprüchen (z.B. Rohrschwirl, Kleinspecht) sowie für Gehölzbrüter wie Gelbspötter, Nachtigall und Grauschnäpper ein Ausnahme-
verfahren unumgänglich, z.B. wenn keine geeigneten Flächen für CEF-Maßnahmen im räumlichen Zusammenhang zur Verfügung stehen oder die Um-
setzung von CEF-Maßnahmen nicht zeitgerecht möglich ist (Gehölze). 

Betroffenheit von  
Biotopverbundfunktionen 

trotz der Betroffenheit des 2. Grünen Rings entlang der Moorburger Landscheide, voraussichtlich keine erhebliche Betroffenheit der Biotopverbundfunktio-
nen, da die Moorburger Landscheide und begleitende Strukturen erhalten bleiben, keine Beeinträchtigung von Biotopverbundfunktionen zwischen der 
Süderelbe und den Biotopflächen um Moorburg, durch die Großbrücke und die dahinführenden Rampen wird weiterhin von einer Durchlässigkeit in die-
sem Bereich ausgegangen, ggf. Beeinträchtigung von Biotopverbundfunktionen im Bereich der Bahnanlagen auf der Hohen Schaar (für Arten trockener 
Säume und Magerrasen), Beeinträchtigung von Biotopverbundfunktionen im Bereich der Kornweide durch zusätzliche Unterbrechung von Gewässern und 
der Gewässer begleitenden Strukturen  
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 Variante Süd 1 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) [ha] 

  HQS  A 26  

III 
vorhandene  
Ausgleichsfläche 

1,91 1,93 

Betroffenheit von  
Ausgleichsflächen 

Schwerpunktmäßig betroffen sind Ausgleichsflächen im Bereich der westlichen Abschnitte, insbesondere im Abschnitt der A 26, aber auch tw. durch die 
HQS südöstlich von Moorburg, daneben kleinflächige Betroffenheiten auf der Hohen Schaar und im Bereich des östlichen Anschlusses an die A .1.  

 

Tab. 34 Umweltauswirkungen der Variante Süd 2 – Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

 Variante Süd 2 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Raumwiderstand Kriterium Betroffenheit 

I Natura 2000-Gebiete voraussichtlich keine 

I Naturschutzgebiete voraussichtlich keine 

I Naturdenkmale keine      

Auswirkungen auf Schutz-
gebiete 

Natura 2000-Verträglichkeit: 

• Voraussichtlich keine Betroffenheit im Bereich der Süderelbequerung, dort sind u.U. bauzeitliche Maßnahmen zur Schadensbegrenzung erforderlich 
wegen der funktionalen Bedeutung des Köhlbrands für die FFH-Gebiete an Ober- und Unterelbe. 

• Keine Betroffenheit des Natura 2000- und Naturschutzgebietes Heuckenlock (Keine Flächeninanspruchnahme. Aufgrund der sehr hohen Vorbelastung 
ist nicht anzunehmen, dass die vorhabensbedingte Zunahme des Verkehrs zu einer feststellbaren Verschlechterung der Lärmimmissionssituation im 
Schutzgebiet führt. Die Möglichkeit einer Beeinträchtigung durch zusätzliche Stickstoffeinträge wird ausgeschlossen. Siehe FFH-Vorprüfung von KIfL in 
Band 3 der Antragsunterlagen).  

• Betroffenheit des Vogelschutzgebiet Moorgürtel ist der A 26 westlich der A 7 anzurechnen, keine Relevanz für die Hafenquerspange 

Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) [ha] Beeinträchtigungszone bis 25 m 
[ha] 

Belastungszone 25 – 50 m [ha] 

  HQS A 26 HQS A 26 HQS A 26 

I Geschützte Biotope 0,98  0,53  3,26  0,64 3,33 0,48 

I Verdachtsflächen --- 0,03 --- 0,19 0,05 0,19 

Betroffenheit geschützter 
Biotope 

Im Bereich des neu zu erstellenden Anschlusses an die A 26 (westlich der A 7) werden geschützte Nasswiesen in Anspruch genommen. Darüber hinaus 
sind auch durch die HQS geschützte Biotope im Bereich des Anschlusses an die A 7 sowohl durch Überbauung als auch durch bau- und anlagebedingte 
Beeinträchtigungen und Belastungen betroffen, wobei es sich um ein naturnahes Regenrückhaltebecken und Röhrichtflächen handelt, z.B. zwischen der 
A 7 und dem CTA. Auch südlich des CTA (Hügel Altenwerder) werden geschützte Röhrichtflächen kleinflächig betroffen. Weiterhin kommt es zu Beein-
trächtigungen von Trockenrasenkomplexen und eines Regenrückhaltebeckens auf der Hohen Schaar. Zu großflächigeren Betroffenheiten kommt es im 
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 Variante Süd 2 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Bereich Kornweide und an der Anschlussstelle Stillhorn. 

Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) [ha] Beeinträchtigungszone bis 25 m 
[ha] 

Belastungszone 25 – 50 m [ha] 

  HQS A 26 HQS A 26 HQS A 26 

II sehr hohe Bedeutung --- --- 0,10 --- 0,76 --- 

III hohe Bedeutung 4,92 2,90 11,17 3,85 7,31 3,40 

Verlust/Beeinträchtigung 
von Biotoptypen/ Biotop-
komplexen 

In dem Abschnitt der A 26 kommt es zu Verlusten von Biotopen hoher Bedeutung, hinzukommen bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen. Die Ein-
griffe westlich der A 7 sind der A 26 anzurechnen. Durch das AK Süderelbe werden entlang der A 7 hochwertige Biotope durch Überbauung und bau- und 
anlagebedingte Auswirkungen beeinträchtigt. Einen Konfliktschwerpunkt stellt der Bereich Kornweide dar. Auf der Hohen Schaar kommt es eher kleinflä-
chig zu Betroffenheiten. 

Raumwiderstand Kriterium verbal-argumentative Beurteilung gemäß den Ergebnissen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages von 
GFN und KIfL (s. separate Unterlage) 

I 

sehr hohes bis hohes 
Konfliktpotenzial 
(Konfliktschwer-
punkträume) 

• Niederung der Untenburger Wetterung im Norden von Moorburg: Beeinträchtigung von Brutrevieren 
durch Verlärmung und Unterschreitung der Effektdistanzen, Betroffenheit von Wachtelkönig, Braun-
kehlchen, Feldschwirl, Gelbspötter, Kuckuck, Stieglitz und Sumpfrohrsänger 

• Lebensraumverluste und Zerschneidungen im westlichen Teil des Altenwerder Spülfeldes, betroffen 
sind Flussregenpfeifer, Braunkehlchen, Blaukehlchen und Sumpfrohrsänger 

• Möwenkolonie Hohe Schaar: anhand der vorliegenden Planung werden keine entscheidungserhebli-
chen Konflikte mit der Möwenkolonie erwartet, da die Trasse der HQS sehr eng an der bestehenden 
Straße verläuft 

• Grünlandniederung nördlich und südlich der Kornweide: Lebensraumverluste und Beeinträchtigungen 
von Moorfröschen und Wiesenvögeln (Rotschenkel) aufgrund von Flächenverlusten und pot. Verände-
rungen der hydrologischen Verhältnisse, optische Störungen und Lärm. Konflikte mit querenden Fle-
dermäusen sind aufgrund der Tunnel- und Troglage nicht zu erwarten. 

• NSG Heuckenlock: Bestände des Schierlings-Wasserfenchel sind nicht betroffen, ggf. Verlust von 
einem Revier des Trauerschnäppers 

Betroffenheit geschützter 
Arten / Betroffenheit fau-
nistischer Funktionsräume 

II 

erhöhtes Konflikt-
potenzial  
(Konflikträume) 

• der bereits als Ausgleichsfläche angelegte, so genannte Hügel Altenwerder (Ausgleichsflächen südlich 
des CTA) wird von einigen artenschutzrechtlich relevanten Brutvögeln besiedelt, eine Betroffenheit 
wäre voraussichtlich für die Arten Feldschwirl, Gelbspötter, Nachtigall, Schilf- und Sumpfrohrsänger 
gegeben  

• Gehölzbestände und Sukzessionsflächen nördlich des Moorburger Elbdeichs: lediglich randliche 
Betroffenheit, die Reviere der wertgebenden Brutvögel (z.B. Feldschwirl, Kuckuck, Gelbspötter und 
Grauschnäpper) liegen nicht im Wirkbereich der Trasse 

• Siedlung Moorburg (div. Brutvögel und pot. Fledermausquartiere): keine unmittelbare Betroffenheit 
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 Variante Süd 2 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

• Süderelbe: kein signifikantes Kollisionsrisiko für Fledermäuse 

• Teilfläche der Möwenkolonie Hohe Schaar nördlich des Kattwykdamms mit geringerer Bedeutung als 
die Hauptflächen: wie bei den Hauptflächen ist nicht von wesentlichen Konflikten auszugehen 

• südlicher Wilhelmsburger Park: ggf. Betroffenheit einiger Gehölzbrüter (Gelbspötter, Nachtigall) sowie 
Arten der Hochstaudenfluren (Feldschwirl, Sumpfrohrsänger, Kuckuck), Zuordnung der Konflikte auf-
grund der Planungen der igs (Internationale Gartenschau 2013) jedoch nicht ganz eindeutig 

• Agrarlandschaft östlich der A 1 bei Stillhorn: nur im Nahbereich der Anschlussstelle Betroffenheit eines 
einzelnen Brutreviers zu erwarten (Sumpfrohrsänger), weitere Brutvögel des Offenlandes und ver-
schilfter Gräben sowie Moorfrösche nicht betroffen 

Artenschutzrechtliche Zulässigkeit:  
Vermeidungsmaßnahmen sind zu berücksichtigen. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) für einige Arten erforderlich (Aufwertung von 
Grünlandhabitaten, künstliche Nisthilfen, ggf. Gewässeraufweitungen oder Gewässerneuanlage). 
Auf der Grundlage der vorliegenden Daten wird die Erfordernis mehrerer Ausnahmen gesehen. Zum einen gilt dies für das betroffene Wachtelkönigrevier 
in der Niederung der Untenburger Wetterung. Auch für das Rotschenkelrevier an der Kornweide ist voraussichtlich ein Ausnahmeverfahren gem. § 45 (7) 
BNatSchG notwendig. In beiden Fällen sind dann auch FCS-Maßnahmen nötig. Unter Umständen ist auch für häufigere Arten mit besonderen Habitatan-
sprüchen (z.B. Rohrschwirl) sowie für Gehölzbrüter wie Gelbspötter, Nachtigall und Stieglitz ein Ausnahmeverfahren unumgänglich, z.B. wenn keine 
geeigneten Flächen für CEF-Maßnahmen im räumlichen Zusammenhang zur Verfügung stehen oder die Umsetzung von CEF-Maßnahmen nicht zeitge-
recht möglich ist (Gehölze). 

Betroffenheit von  
Biotopverbundfunktionen 

keine Beeinträchtigung von Biotopverbundfunktionen zwischen der Süderelbe und den Biotopflächen um Moorburg, durch die Großbrücke und die dahin-
führenden Rampen wird weiterhin von einer Durchlässigkeit in diesem Bereich ausgegangen, ggf. Beeinträchtigung von Biotopverbundfunktionen im 
Bereich der Bahnanlagen auf der Hohen Schaar (für Arten trockener Säume und Magerrasen), Beeinträchtigung von Biotopverbundfunktionen im Bereich 
der Kornweide durch zusätzliche Unterbrechung von Gewässern und der Gewässer begleitenden Strukturen 

Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) [ha] 

  HQS  A 26  

III 
vorhandene  
Ausgleichsfläche 

5,51 0,94 

Betroffenheit von  
Ausgleichsflächen 

Schwerpunktmäßig betroffen sind Ausgleichsflächen im Bereich der westlichen Abschnitte, insbesondere im Abschnitt der A 26, aber auch durch die HQS 
nördlich von Moorburg (Hügel Altenwerder und Kleine Kattwyk),daneben kleinflächige Betroffenheiten auf der Hohen Schaar und im Bereich des östlichen 
Anschlusses an die A 1.  
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Tab. 35 Umweltauswirkungen der Variante Süd 4 – Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

 Variante Süd 4 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Raumwiderstand Kriterium Betroffenheit 

I Natura 2000-Gebiete voraussichtlich keine 

I Naturschutzgebiete voraussichtlich keine 

I Naturdenkmale keine      

Auswirkungen auf Schutz-
gebiete 

Natura 2000-Verträglichkeit: 

• Voraussichtlich keine Betroffenheit im Bereich der Süderelbequerung, dort sind u.U. bauzeitliche Maßnahmen zur Schadensbegrenzung erforderlich 
wegen der funktionalen Bedeutung des Köhlbrands für die FFH-Gebiete an Ober- und Unterelbe. 

• Keine Betroffenheit des Natura 2000- und Naturschutzgebietes Heuckenlock (Keine Flächeninanspruchnahme. Aufgrund der sehr hohen Vorbelastung 
ist nicht anzunehmen, dass die vorhabensbedingte Zunahme des Verkehrs zu einer feststellbaren Verschlechterung der Lärmimmissionssituation im 
Schutzgebiet führt. Die Möglichkeit einer Beeinträchtigung durch zusätzliche Stickstoffeinträge wird ausgeschlossen. Siehe FFH-Vorprüfung von KIfL in 
Band 3 der Antragsunterlagen).  

• Betroffenheit des Vogelschutzgebiet Moorgürtel ist der A 26 westlich der A 7 anzurechnen, keine Relevanz für die Hafenquerspange 

Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) [ha] Beeinträchtigungszone bis 25 m 
[ha] 

Belastungszone 25 – 50 m [ha] 

  HQS A 26 HQS A 26 HQS A 26 

I Geschützte Biotope 1,17 0,50 3,48 0,64 3,25 0,48 

I Verdachtsflächen --- 0,03 --- 0,19 0,05 0,19 

Betroffenheit geschützter 
Biotope 

Im Bereich des neu zu erstellenden Anschlusses an die A 26 (westlich der A 7) werden geschützte Nasswiesen in Anspruch genommen. Darüber hinaus 
sind auch durch die HQS geschützte Biotope im Bereich des Anschlusses an die A 7 sowohl durch Überbauung, als auch durch bau- und anlagebedingte 
Beeinträchtigungen und Belastungen betroffen, wobei es sich um ein naturnahes Regenrückhaltebecken und Röhrichtflächen handelt, z.B. zwischen der 
A 7 und dem CTA. Auch südlich des CTA (Hügel Altenwerder) werden geschützte Röhrichtflächen kleinflächig betroffen. Weiterhin kommt es zu Beein-
trächtigungen von Trockenrasenkomplexen und eines Regenrückhaltebeckens auf der Hohen Schaar. Zu großflächigeren Betroffenheiten kommt es im 
Bereich Kornweide und an der Anschlussstelle Stillhorn. 

Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) [ha] Beeinträchtigungszone bis 25m 
[ha] 

Belastungszone 25-50m [ha] 

  HQS A 26 HQS A 26 HQS A 26 

II sehr hohe Bedeutung --- --- 0,10 --- 0,76 --- 

III hohe Bedeutung 5,85 2,85 12,36 3,85 7,91 3,41 

Verlust/Beeinträchtigung 
von Biotoptypen/ Biotop-
komplexen 

Im Abschnitt der A 26 kommt es zu Verlusten von Biotopen hoher Bedeutung, hinzukommen bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen. Die Eingriffe 
westlich der A 7 sind der A 26 anzurechnen. Durch das AK Süderelbe werden entlang der A 7 hochwertige Biotope durch Überbauung und bau- und 
anlagebedingte Auswirkungen beeinträchtigt. Einen Konfliktschwerpunkt stellt der Bereich Kornweide dar. Auf der Hohen Schaar kommt es eher kleinflä-
chig zu Betroffenheiten. 
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 Variante Süd 4 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Raumwiderstand Kriterium verbal-argumentative Beurteilung gemäß den Ergebnissen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages von 
GFN und KIfL (s. separate Unterlage) 

I 

sehr hohes bis hohes 
Konfliktpotenzial 
(Konfliktschwer-
punkträume) 

• Niederung der Untenburger Wetterung im Norden von Moorburg: Beeinträchtigung von Brutrevieren 
durch Verlärmung und Unterschreitung der Effektdistanzen, Betroffenheit von Wachtelkönig, Braun-
kehlchen, Feldschwirl, Gelbspötter, Kuckuck, Stieglitz und Sumpfrohrsänger 

• Lebensraumverluste und Zerschneidungen im westlichen Teil des Altenwerder Spülfeldes, betroffen 
sind Flussregenpfeifer, Braunkehlchen, Blaukehlchen und Sumpfrohrsänger 

• Möwenkolonie Hohe Schaar: anhand der vorliegenden Planung werden keine entscheidungserhebli-
chen Konflikte mit der Möwenkolonie erwartet, da die Trasse der HQS sehr eng an der bestehenden 
Straße verläuft 

• Grünlandniederung nördlich und südlich der Kornweide: Lebensraumverluste und Beeinträchtigungen 
von Moorfröschen und Wiesenvögeln (Rotschenkel) aufgrund von Flächenverlusten und pot. Verände-
rungen der hydrologischen Verhältnisse, optische Störungen und Lärm. Konflikte mit querenden Fle-
dermäusen sind aufgrund der Tunnel- und Troglage nicht zu erwarten. 

• NSG Heuckenlock: Bestände des Schierlings-Wasserfenchel sind nicht betroffen, ggf. Verlust von 
einem Revier des Trauerschnäppers 

Betroffenheit geschützter 
Arten / Betroffenheit fau-
nistischer Funktionsräume 

II 

erhöhtes Konflikt-
potenzial  
(Konflikträume) 

• der bereits als Ausgleichsfläche angelegte, so genannte Hügel Altenwerder (Ausgleichsflächen südlich 
des CTA) wird von einigen artenschutzrechtlich relevanten Brutvögeln besiedelt, eine Betroffenheit 
wäre voraussichtlich für die Arten Feldschwirl, Gelbspötter, Nachtigall, Schilf- und Sumpfrohrsänger 
gegeben  

• Gehölzbestände und Sukzessionsflächen nördlich des Moorburger Elbdeichs: lediglich randliche 
Betroffenheit, die Reviere der wertgebenden Brutvögel (z.B. Feldschwirl, Kuckuck, Gelbspötter und 
Grauschnäpper) liegen nicht im Wirkbereich der Trasse 

• Siedlung Moorburg (div. Brutvögel und pot. Fledermausquartiere): keine unmittelbare Betroffenheit 

• Süderelbe: kein signifikantes Kollisionsrisiko für Fledermäuse 

• Teilfläche der Möwenkolonie Hohe Schaar nördlich des Kattwykdamms mit geringerer Bedeutung als 
die Hauptflächen: wie bei den Hauptflächen ist nicht von wesentlichen Konflikten auszugehen 

• südlicher Wilhelmsburger Park: ggf. Betroffenheit einiger Gehölzbrüter (Gelbspötter, Nachtigall) sowie 
Arten der Hochstaudenfluren (Feldschwirl, Sumpfrohrsänger, Kuckuck), Zuordnung der Konflikte auf-
grund der Planungen der igs (Internationale Gartenschau 2013) jedoch nicht ganz eindeutig 

• Agrarlandschaft östlich der A 1 bei Stillhorn: nur im Nahbereich der Anschlussstelle Betroffenheit eines 
einzelnen Brutreviers zu erwarten (Sumpfrohrsänger), weitere Brutvögel des Offenlandes und ver-
schilfter Gräben sowie Moorfrösche nicht betroffen 

•  
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 Variante Süd 4 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Artenschutzrechtliche Zulässigkeit:  
Vermeidungsmaßnahmen sind zu berücksichtigen. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) für einige Arten erforderlich (Aufwertung von 
Grünlandhabitaten, künstliche Nisthilfen, ggf. Gewässeraufweitungen oder Gewässerneuanlage). 
Auf der Grundlage der vorliegenden Daten wird die Erfordernis mehrerer Ausnahmen gesehen. Zum einen gilt dies für das betroffene Wachtelkönigrevier 
in der Niederung der Untenburger Wetterung. Auch für das Rotschenkelrevier an der Kornweide ist voraussichtlich ein Ausnahmeverfahren gem. § 45 (7) 
BNatSchG notwendig. In beiden Fällen sind dann auch FCS-Maßnahmen nötig. Unter Umständen ist auch für häufigere Arten mit besonderen Habitatan-
sprüchen (z.B. Rohrschwirl) sowie für Gehölzbrüter wie Gelbspötter, Nachtigall und Stieglitz ein Ausnahmeverfahren unumgänglich, z.B. wenn keine 
geeigneten Flächen für CEF-Maßnahmen im räumlichen Zusammenhang zur Verfügung stehen oder die Umsetzung von CEF-Maßnahmen nicht zeitge-
recht möglich ist (Gehölze). 

Betroffenheit von  
Biotopverbundfunktionen 

keine Beeinträchtigung von Biotopverbundfunktionen zwischen der Süderelbe und den Biotopflächen um Moorburg, durch die Großbrücke und die dahin-
führenden Rampen wird weiterhin von einer Durchlässigkeit in diesem Bereich ausgegangen, ggf. Beeinträchtigung von Biotopverbundfunktionen im 
Bereich der Bahnanlagen auf der Hohen Schaar (für Arten trockener Säume und Magerrasen), Beeinträchtigung von Biotopverbundfunktionen im Bereich 
der Kornweide durch zusätzliche Unterbrechung von Gewässern und der Gewässer begleitenden Strukturen  

Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) [ha] 

  HQS  A 26  

III 
vorhandene  
Ausgleichsfläche 

3,17 0,91 

Betroffenheit von  
Ausgleichsflächen 

Schwerpunktmäßig betroffen sind Ausgleichsflächen im Bereich der westlichen Abschnitte, insbesondere im Abschnitt der A 26, aber auch durch die HQS 
nördlich von Moorburg (Hügel Altenwerder und Kleine Kattwyk),daneben kleinflächige Betroffenheiten auf der Hohen Schaar und im Bereich des östlichen 
Anschlusses an die A 1.  
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•••      4.3.3.4 Auswirkungsprognose Boden, Wasser, Klima und Luft 

Tab. 36 Umweltauswirkungen der Variante Nord (linienbestimmt) – Boden, Wasser, Klima und Luft 

 Variante Nord (linienbestimmt) 
Boden 

Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) [ha] Beeinträchtigungszone bis 25 m 
[ha] 

Belastungszone 25 – 50 m [ha] 

III 
schutzwürdige Böden 0,58 

(+18,48 ha Watt im Spreehafen) 
0,94 0,84 

III hoher Natürlichkeitsgrad 2,06 6,50 3,27 

Verlust / Beeinträchtigung 
von Bodenfunktionen 

Kleinflächiger Verlust von Wattflächen am westlichen Ufer des Köhlbrand. Vor allem aber Betroffenheit der Wattflächen im Spreehafen einschließlich der 
Folgeverluste durch die erforderliche Fahrrinnenverlegung (daher wird von einem Komplettverlust der Wattflächen im Spreehafen ausgegangen).  
Die Betroffenheit gering vorbelasteter Böden entsteht vor allem am Anschluss Ost im Umfeld des Ernst-August-Kanals. 

Wasser 
Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) [ha] Beeinträchtigungszone bis 25 m 

[ha] 
Belastungszone 25 – 50 m [ha] 

II Hauptgewässer 11,15 19,28 15,25 

III alle übrigen Gewässer 0,09 0,41 0,21 

Betroffenheit von  
Oberflächengewässern 

Die Betroffenheit entsteht im Wesentlichen durch die dauerhafte Verfüllung des Veddelkanals und einem Teilbereich des Köhlbrands an der Einfahrt zur 
Rugenberger Schleuse (rd. > 4 ha dauerhafter Verlust von Wasserfläche). Darüber hinaus werden Wasserflächen von Rugenberger Hafen, Travehafen, 
Reiherstieg, Spreehafen durch Brücken überbaut.  
Mit den Verfüllungen und Gründungen innerhalb der Gewässer sind Risiken in Form von baubedingten Beeinträchtigungen, z.B. Gewässerverunreinigun-
gen (bau- und betriebsbedingt) und dauerhafte Strukturveränderungen, z.B. durch Stützpfeiler verbunden. 

Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) [ha] Beeinträchtigungszone bis 25 m 
[ha] 

Belastungszone 25 – 50 m [ha] 

I Brunnengelände --- --- --- 

II WSG, Zone II --- --- --- 

III WSG, Zone III --- --- --- 

III 
Bereiche hoher Ver-
schmutzungsempf. 

--- --- --- 

Beeinträchtigung/ Gefähr-
dung des Grundwassers 

erhebliche Beeinflussung des Grundwassergeschehens (Aufstau, Absenkung, Veränderung der Fließrichtung) nicht zu erwarten, geringe Wahrscheinlich-
keit des Störens hydraulischer Deckschichten, potenzielles Risiko einer GW-Verschmutzung durch Verschleppung von Schadstoffen in tiefere Boden-
schichten (z.B. bei Bauwerksgründungen) 
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 Variante Nord (linienbestimmt) 
Klima und Luft 
Einfluss auf lufthygienische 
Ausgleichsfunktionen 

bau-, anlage- und betriebsbedingte Betroffenheit des südlichen Spreehafens und der sich südlich anschließenden Bereiche einschließlich Freiraumachse 
Ernst-August-Kanal 

 

Tab. 37 Umweltauswirkungen der Variante Nord 1 – Boden, Wasser, Klima und Luft 

 Variante Nord 1 
Boden 

Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) [ha] Beeinträchtigungszone bis 25 m 
[ha] 

Belastungszone 25 – 50 m [ha] 

III 
schutzwürdige Böden 0,02  

(+19,03 ha Watt im Spreehafen) 
1,49 --- 

III hoher Natürlichkeitsgrad 1,68 6,86 2,68 

Verlust / Beeinträchtigung 
von Bodenfunktionen 

Kleinflächiger Verlust von Wattflächen am westlichen Ufer des Köhlbrand. Vor allem aber Betroffenheit der Wattflächen im Spreehafen einschließlich der 
Folgeverluste durch die erforderliche Fahrrinnenverlegung (daher wird von einem Komplettverlust der Wattflächen im Spreehafen ausgegangen).  
Die Betroffenheit gering vorbelasteter Böden entsteht vor allem am Anschluss Ost im Umfeld des Ernst-August-Kanals. 

Wasser 
Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) [ha] Beeinträchtigungszone bis 25 m 

[ha] 
Belastungszone 25 – 50 m [ha] 

II Hauptgewässer 10,36 20,07 14,10 

III alle übrigen Gewässer 0,09 0,41 0,20 

Betroffenheit von  
Oberflächengewässern 

Die Betroffenheit entsteht im Wesentlichen durch die dauerhafte Verfüllung des Veddelkanals und einem Teilbereich des Köhlbrands an der Einfahrt zur 
Rugenberger Schleuse (rd. > 4 ha dauerhafter Verlust von Wasserfläche). Darüber hinaus werden Wasserflächen von Rugenberger Hafen, Travehafen 
und Reiherstieg durch Brücken überbaut. Der Spreehafen ist baubedingt durch den Bau des Tunnels betroffen.  
Mit den Verfüllungen und Gründungen innerhalb der Gewässer sind Risiken in Form von baubedingten Beeinträchtigungen, z.B. Gewässerverunreinigun-
gen (bau- und betriebsbedingt) und dauerhafte Strukturveränderungen, z.B. durch Stützpfeiler verbunden. 

Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) [ha] Beeinträchtigungszone bis 25 m 
[ha] 

Belastungszone 25 – 50 m [ha] 

I Brunnengelände --- ---- ---- 

II WSG, Zone II --- --- --- 

III WSG, Zone III --- --- --- 

III 
Bereiche hoher Ver-
schmutzungsempf. 

--- --- --- 

Beeinträchtigung/ Gefähr-
dung des Grundwassers 

erhebliche Beeinflussung des Grundwassergeschehens (Aufstau, Absenkung, Veränderung der Fließrichtung) nicht zu erwarten, geringe Wahrscheinlich-
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 Variante Nord 1 
keit des Störens hydraulischer Deckschichten, potenzielles Risiko einer GW-Verschmutzung durch Verschleppung von Schadstoffen in tiefere Boden-
schichten (z.B. bei Bauwerksgründungen) 

Klima und Luft 
Einfluss auf lufthygienische 
Ausgleichsfunktionen 

bau-, anlage- und betriebsbedingte Betroffenheit des südlichen Spreehafens und der sich südlich anschließenden Bereiche einschließlich Freiraumachse 
Ernst-August-Kanal 

 
 

Tab. 38 Umweltauswirkungen der Variante Süd 1 – Boden, Wasser, Klima und Luft 

 Variante Süd 1 
Boden 

Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) [ha] Beeinträchtigungszone bis 25 m 
[ha] 

Belastungszone 25 – 50 m [ha] 

  HQS A 26 HQS  A 26 HQS  A 26 

III schutzwürdige Böden 2,44 1,99 3,58 2,35 5,60 2,34 

III hoher Natürlichkeitsgrad 14,68 7,80 26,62 13,96 18,49 9,07 

Verlust / Beeinträchtigung 
von Bodenfunktionen 

Verlust von schutzwürdigen Böden in den westlichen und östlichen Abschnitten. Im Westen ist die Betroffenheit schutzwürdiger Böden der A 26 anzurech-
nen. Die Bodenfunktionen können im Bereich der Beeinträchtigungszone bau- und ggf. auch anlagebedingt stark beeinträchtigt werden. Um die Auswir-
kungen möglichst gering zu halten, ist auf einen bodenschonenden Umgang zu achten. Zu größeren Verlusten und zu Beeinträchtigungen von Böden mit 
hohem Natürlichkeitsgrad kommt es im Bereich des Anschlusses an die A 7, südlich von Moorburg, der Anschlussstelle HH-Wilhelmsburg-Süd und dem 
Abschnitt Kornweide einschließlich der östlichen Anschlussstelle an die A 1. 

Wasser 
Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) [ha] Beeinträchtigungszone bis 25 m 

[ha] 
Belastungszone 25 – 50 m [ha] 

  HQS A 26 HQS  A 26 HQS  A 26 

II Hauptgewässer 1,13 --- 2,30 0,01 2,32 0,01 

III alle übrigen Gewässer 0,99 0,31 2,56 0,86 1,46 0,38 

Betroffenheit von  
Oberflächengewässern 

Oberflächengewässer sind häufig kleinflächig entlang der gesamten Trasse betroffen oder zumindest beeinträchtigt. Den flächenmäßig größten Anteil 
nimmt in der Bilanz der Hauptgewässer die Süderelbequerung ein. Die übrigen betroffenen Gewässer sind meist Wettern und Gräben.  
Mit den Verfüllungen und Gründungen innerhalb der Gewässer sowie deren Überbauung sind Risiken in Form von baubedingten Beeinträchtigungen, z.B. 
Gewässerverunreinigungen (bau- und betriebsbedingt) und dauerhafte Strukturveränderungen, z.B. durch Stützpfeiler und Uferbefestigungen verbunden.  
Wesentliche Veränderungen von Wasserständen in Fließgewässern, Gräben und Kanälen aufgrund von Wechselwirkungen mit dem Grundwasser werden 
ausgeschlossen, da die Wasserstände in Wilhelmsburg und in Moorburg geregelt werden und geringfügige Beeinflussungen des Grundwassers (s.u.) 
somit ausgeglichen werden können. 
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 Variante Süd 1 
Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) [ha] Beeinträchtigungszone bis 25 m 

[ha] 
Belastungszone 25 – 50 m [ha] 

  HQS A 26 HQS  A 26 HQS  A 26 

I Brunnengelände 0,64 --- 1,02 --- 0,92 --- 

II WSG, Zone II --- --- --- --- --- --- 

III WSG, Zone III --- 3,10 --- 3,58 --- 3,48 

III 
Bereiche hoher Ver-
schmutzungsempf. 

--- --- --- --- --- --- 

Beeinträchtigung/ Gefähr-
dung des Grundwassers 

Die Variante durchfährt im Süden von Moorburg ein Brunnengelände der HWW. Dort ist ein Tiefbrunnen in Betrieb. In dem Bereich besteht potenziell ein 
höheres Risiko von Grundwasserverschmutzungen. Entsprechende Schutzmaßnahmen nach RiStWag, ggf. auch eine Verlagerung des Brunnens, sind 
dort erforderlich. 
Geringfügige Beeinflussung des Grundwassergeschehens (Aufstau, Absenkung, Veränderung der Fließrichtung) durch den Tunnel Kornweide und die 
weitere Trogstrecke möglich (bei vertiefenden Planungen wären hydrogeologische Untersuchungen erforderlich), geringe Wahrscheinlichkeit des Störens 
hydraulischer Deckschichten, potenzielles Risiko einer GW-Verschmutzung durch Verschleppung von Schadstoffen in tiefere Bodenschichten (z.B. bei 
Bauwerksgründungen). Der Abschnitt der A 26 durchquert ein Wasserschutzgebiet Zone III.  

Klima und Luft 
Einfluss auf lufthygienische 
Ausgleichsfunktionen 

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Betroffenheiten sind vor allem für die Bereiche Moorburg, südliches Wilhelmsburg und Kornweide zu prognostizieren. 
Hier kann es zu Belastungen der klimatischen Ausgleichsräume kommen. Südlich von Moorburg und im südlichen Teil des Stadtteils Wilhelmsburg werden 
die klimatischen Ausgleichsräume allerdings nur randlich erfasst, sodass die Beeinträchtigungen gering ausfallen. Im Abschnitt Kornweide sind die vorge-
sehenen Tunnel- und Trogstrecken grundsätzlich dazu geeignet Auswirkungen zu vermeiden. 
Durch die Variante Süd 1 sind die ausgewiesenen Immissionsschutzwälder im Bereich des Brunnengeländes sowie parallel zur A 7 teilweise betroffen. 
Eine vergleichbare Betroffenheit entsteht bei den übrigen Varianten nicht. 

 

Tab. 39 Umweltauswirkungen der Variante Süd 2 – Boden, Wasser, Klima und Luft 

 Variante Süd 2 
Boden 

Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) [ha] Beeinträchtigungszone bis 25 m 
[ha] 

Belastungszone 25 – 50 m [ha] 

  HQS A 26 HQS  A 26 HQS  A 26 

III schutzwürdige Böden 1,45 1,99 2,68 2,38 2,80 2,37 

III hoher Natürlichkeitsgrad 5,30 5,87 10,91 10,44 5,63 7,19 

Verlust / Beeinträchtigung 
von Bodenfunktionen 

Verlust von schutzwürdigen Böden in den westlichen und östlichen Abschnitten. Im Westen ist die Betroffenheit schutzwürdiger Böden der A 26 anzurech-
nen. Die Bodenfunktionen können im Bereich der Beeinträchtigungszone bau- und ggf. auch anlagebedingt stark beeinträchtigt werden. Um die Auswir-
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 Variante Süd 2 
kungen möglichst gering zu halten, ist auf einen bodenschonenden Umgang zu achten. Zu größeren Verlusten und zu Beeinträchtigungen von Böden mit 
hohem Natürlichkeitsgrad kommt es im Bereich des Anschlusses an die A 7, der Anschlussstelle HH-Wilhelmsburg-Süd und dem Abschnitt Kornweide 
einschließlich der östlichen Anschlussstelle an die A 1.  

Wasser 
Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) [ha] Beeinträchtigungszone bis 25 m 

[ha] 
Belastungszone 25 – 50 m [ha] 

  HQS A 26 HQS  A 26 HQS  A 26 

II Hauptgewässer 1,13 --- 1,96 0,01 2,14 0,01 

III alle übrigen Gewässer 0,93 0,34 2,29 0,90 2,46 0,41 

Betroffenheit von  
Oberflächengewässern 

Oberflächengewässer sind häufig kleinflächig entlang der gesamten Trasse betroffen oder zumindest beeinträchtigt. Den flächenmäßig größten Anteil 
nimmt in der Bilanz der Hauptgewässer die Süderelbequerung ein. Die übrigen betroffenen Gewässer sind meist Wettern und Gräben.  
Mit den Verfüllungen und Gründungen innerhalb der Gewässer sowie deren Überbauung sind Risiken in Form von baubedingten Beeinträchtigungen, z.B. 
Gewässerverunreinigungen (bau- und betriebsbedingt) und dauerhafte Strukturveränderungen, z.B. durch Stützpfeiler und Uferbefestigungen verbunden.  
Wesentliche Veränderungen von Wasserständen in Fließgewässern, Gräben und Kanälen aufgrund von Wechselwirkungen mit dem Grundwasser werden 
ausgeschlossen, da die Wasserstände in Wilhelmsburg und in Moorburg geregelt werden und geringfügige Beeinflussungen des Grundwassers (s.u.) 
somit ausgeglichen werden können. 

Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) [ha] Beeinträchtigungszone bis 25 m 
[ha] 

Belastungszone 25 – 50 m [ha] 

  HQS A 26 HQS  A 26 HQS  A 26 

I Brunnengelände --- --- --- --- --- --- 

II WSG, Zone II --- --- --- --- --- --- 

III WSG, Zone III --- 3,14 --- 3,64 --- 3,63 

III 
Bereiche hoher Ver-
schmutzungsempf. 

--- --- --- --- --- --- 

Beeinträchtigung/ Gefähr-
dung des Grundwassers 

Geringfügige Beeinflussung des Grundwassergeschehens (Aufstau, Absenkung, Veränderung der Fließrichtung) durch den Tunnel Kornweide und die 
weitere Trogstrecke möglich (bei vertiefenden Planungen wären hydrogeologische Untersuchungen erforderlich), geringe Wahrscheinlichkeit des Störens 
hydraulischer Deckschichten, potenzielles Risiko einer GW-Verschmutzung durch Verschleppung von Schadstoffen in tiefere Bodenschichten (z.B. bei 
Bauwerksgründungen). 
Der Abschnitt der A 26 durchquert ein Wasserschutzgebiet Zone III.  

Klima und Luft 
Einfluss auf lufthygienische 
Ausgleichsfunktionen 

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Betroffenheiten sind vor allem für die Bereiche Moorburg, südliches Wilhelmsburg und Kornweide zu prognostizieren. 
Hier kann es zu Belastungen der klimatischen Ausgleichsräume kommen. Nördlich von Moorburg und im südlichen Teil des Stadtteils Wilhelmsburg wer-
den die klimatischen Ausgleichsräume allerdings nur randlich erfasst, sodass die Beeinträchtigungen gering ausfallen. Im Abschnitt Kornweide sind die 
vorgesehenen Tunnel- und Trogstrecken grundsätzlich dazu geeignet Auswirkungen zu vermeiden. 
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Tab. 40 Umweltauswirkungen der Variante Süd 4 – Boden, Wasser, Klima und Luft 

 Variante Süd 4 
Boden 

Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) [ha] Beeinträchtigungszone bis 25 m 
[ha] 

Belastungszone 25 – 50 m [ha] 

  HQS A 26 HQS  A 26 HQS  A 26 

III schutzwürdige Böden 1,45 1,92 2,68 2,38 2,80 2,37 

III hoher Natürlichkeitsgrad 5,29 5,80 10,92 10,40 5,62 7,19 

Verlust / Beeinträchtigung 
von Bodenfunktionen 

Verlust von schutzwürdigen Böden in den westlichen und östlichen Abschnitten. Im Westen ist die Betroffenheit schutzwürdiger Böden der A 26 anzurech-
nen. Die Bodenfunktionen können im Bereich der Beeinträchtigungszone bau- und ggf. auch anlagebedingt stark beeinträchtigt werden. Um die Auswir-
kungen möglichst gering zu halten, ist auf einen bodenschonenden Umgang zu achten. Zu größeren Verlusten und zu Beeinträchtigungen von Böden mit 
hohem Natürlichkeitsgrad kommt es im Bereich des Anschlusses an die A 7, der Anschlussstelle HH-Wilhelmsburg-Süd und dem Abschnitt Kornweide 
einschließlich der östlichen Anschlussstelle an die A 1.  

Wasser 
Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) [ha] Beeinträchtigungszone bis 25 m 

[ha] 
Belastungszone 25 – 50 m [ha] 

  HQS A 26 HQS  A 26 HQS  A 26 

II Hauptgewässer 1,92 --- 3,22 0,01 3,32 0,01 

III alle übrigen Gewässer 0,72 0,33 1,84 0,92 2,71 0,39 

Betroffenheit von  
Oberflächengewässern 

Oberflächengewässer sind häufig kleinflächig entlang der gesamten Trasse betroffen oder zumindest beeinträchtigt. Den flächenmäßig größten Anteil 
nimmt in der Bilanz der Hauptgewässer die Süderelbequerung ein. Die übrigen betroffenen Gewässer sind meist Wettern und Gräben.  
Mit den Verfüllungen und Gründungen innerhalb der Gewässer sowie deren Überbauung sind Risiken in Form von baubedingten Beeinträchtigungen, z.B. 
Gewässerverunreinigungen (bau- und betriebsbedingt) und dauerhafte Strukturveränderungen, z.B. durch Stützpfeiler und Uferbefestigungen verbunden.  
Wesentliche Veränderungen von Wasserständen in Fließgewässern, Gräben und Kanälen aufgrund von Wechselwirkungen mit dem Grundwasser werden 
ausgeschlossen, da die Wasserstände in Wilhelmsburg und in Moorburg geregelt werden und geringfügige Beeinflussungen des Grundwassers (s.u.) 
somit ausgeglichen werden können. 

Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) [ha] Beeinträchtigungszone bis 25 m 
[ha] 

Belastungszone 25 – 50 m [ha] 

  HQS A 26 HQS  A 26 HQS  A 26 

I Brunnengelände --- --- --- --- --- --- 

II WSG, Zone II --- --- --- --- --- --- 

III WSG, Zone III --- 3,06 --- 3,64 --- 3,63 

Beeinträchtigung/ Gefähr-
dung des Grundwassers 

III 
Bereiche hoher Ver-
schmutzungsempf. 

--- --- --- --- --- --- 
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 Variante Süd 4 
Geringfügige Beeinflussung des Grundwassergeschehens (Aufstau, Absenkung, Veränderung der Fließrichtung) durch den Tunnel Kornweide und die 
weitere Trogstrecke möglich (bei vertiefenden Planungen wären hydrogeologische Untersuchungen erforderlich), geringe Wahrscheinlichkeit des Störens 
hydraulischer Deckschichten, potenzielles Risiko einer GW-Verschmutzung durch Verschleppung von Schadstoffen in tiefere Bodenschichten (z.B. bei 
Bauwerksgründungen). 
Der Abschnitt der A 26 durchquert ein Wasserschutzgebiet Zone III.  

Klima und Luft 
Einfluss auf lufthygienische 
Ausgleichsfunktionen 

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Betroffenheiten sind vor allem für die Bereiche Moorburg, südliches Wilhelmsburg und Kornweide zu prognostizieren. 
Hier kann es zu Belastungen der klimatischen Ausgleichsräume kommen. Nördlich von Moorburg und im südlichen Teil des Stadtteils Wilhelmsburg wer-
den die klimatischen Ausgleichsräume allerdings nur randlich erfasst, sodass die Beeinträchtigungen gering ausfallen. Im Abschnitt Kornweide sind die 
vorgesehenen Tunnel- und Trogstrecken grundsätzlich dazu geeignet Auswirkungen zu vermeiden. 

 
 

•••      4.3.3.5 Auswirkungsprognose Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter 

Tab. 41 Umweltauswirkungen der Variante Nord (linienbestimmt) – Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter 

 Variante Nord (linienbestimmt) 
Landschaft 

Raumwiderstand Kriterium Durchfahrungslänge [km] 

II Landschaftsschutzgebiet --- 

III 
Bereich zum Schutz des 
Landschaftsbildes 

--- 

III 2. Grüner Ring --- 

III Landschaftsachse 1,76 

Auswirkungen auf  
Schutzgebiete und Fach-
planungen 

Landschaftsschutzgebiete sind nicht betroffen. Betroffen sind Bereiche, die als Landschaftsachsen ausgewiesen sind. Dabei handelt es sich um stadtbild-
prägende Gewässer wie den Spreehafen, den Reiherstieg und den Köhlbrand.  
Als eine sehr wesentliche Auswirkung auf bestehende Fachplanungen ist der entstehende Konflikt mit den städtebaulichen Leitplanungen (IBA, Sprung 
über die Elbe) zu berücksichtigen, da in diesem Zusammenhang der Zustand des Landschaftsbildes im Wilhelmsburger Norden eine besondere Bedeutung 
erlangt. Die Variante Nord linienbestimmt würde hier zu wesentlichen Einschränkungen führen. 

Betroffenheit von Land-
schaftsbildeinheiten 

Erhebliche Beeinträchtigungen durch die Hochstraße über den Spreehafen, die zu erwartenden, dauerhaften visuellen Zerschneidungseffekte führen zu 
einem Verlust der Offenheit und einer Reduzierung des ästhetischen Eigenwertes, die Zerschneidungseffekte dort sind nicht ausgleichbar.  
Des Weiteren kommt es zu Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes im Bereich Ernst-August-Kanal durch Strukturverlust, Zerschneidungswirkungen und 
zusätzlichen technischen Überprägungen (z.B. Lärmschutzwände). 
Die neue Köhlbrandquerung wird neutral bewertet. Es ist davon auszugehen, dass es sich um ein stadtbildprägendes Bauwerk im urbanen Raum mit ggf. 
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 Variante Nord (linienbestimmt) 
Landschaft 

neuer Wahrzeichenfunktion für Hamburg handeln wird. Die Wirkung der Trasse in Bezug auf das Landschaftsbild in den Bereichen Travehafen und Rei-
herstieg ist ebenfalls neutral zu werten, da das Hafengebiet insgesamt bereits erhebliche Vorbelastungen aufweist.  

Kultur- und sonstige Sachgüter 
Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) Beeinträchtigungszone bis 25 m Belastungszone 25 – 50 m 

I Bau- und Kulturdenkmale --- --- --- 

I Bodendenkmale --- --- --- 

II erkannte Denkmale 5,15 8,45 7,07 

Betroffenheit von Denkma-
len und erkannten Denk-
malen 

keine Betroffenheit von Baudenkmalen oder bekannten Bodendenkmalen 
Betroffenheit mehrerer erkannter Denkmale im Bereich des Hafens. Durch Überbauung direkt betroffen sind Hafenbecken mit Uferbefestigung und Schlen-
gelanlagen am Travehafen. Am Rugenberger Hafen ist eine Betroffenheit der historischen Schleusenanlagen durch baubedingte Beeinträchtigungen nicht 
auszuschließen. Dieses trifft ebenso auf die Brücke und die Schleusenanlagen Ellerholz zu.  

 

Tab. 42 Umweltauswirkungen der Variante Nord 1 – Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter 

 Variante Nord 1 
Landschaft 

Raumwiderstand Kriterium Durchfahrungslänge [km] 

II Landschaftsschutzgebiet --- 

III 
Bereich zum Schutz des 
Landschaftsbildes 

--- 

III 2. Grüner Ring --- 

III Landschaftsachse 1,76 

Auswirkungen auf  
Schutzgebiete und Fach-
planungen 

Landschaftsschutzgebiete sind nicht betroffen. Betroffen sind Bereiche, die als Landschaftsachsen ausgewiesen sind. Dabei handelt es sich um stadtbild-
prägende Gewässer wie den Spreehafen, den Reiherstieg und den Köhlbrand. 
Als eine sehr wesentliche Auswirkung auf bestehende Fachplanungen ist der entstehende Konflikt mit den städtebaulichen Leitplanungen (IBA, Sprung 
über die Elbe) zu berücksichtigen, da in diesem Zusammenhang der Zustand des Landschaftsbildes im Wilhelmsburger Norden eine besondere Bedeutung 
erlangt. Die Variante Nord 1 vermeidet zwar erhebliche Auswirkungen durch den Tunnel im Spreehafen, sie würde aber weiterhin zu wesentlichen Ein-
schränkungen im Bereich Ernst-August-Kanal führen. 

Betroffenheit von Land-
schaftsbildeinheiten 

Durch den Tunnel im Spreehafen werden dauerhafte Auswirkungen in diesem Bereich vermieden. Im Bereich Ernst-August-Kanal kommt es zu Beeinträch-
tigungen des Landschaftsbildes durch Strukturverlust, Zerschneidungswirkungen und zusätzlichen technischen Überprägungen (z.B. Lärmschutzwände). 
Die neue Köhlbrandquerung wird neutral bewertet. Es ist davon auszugehen, dass es sich um ein stadtbildprägendes Bauwerk im urbanen Raum mit ggf. 
neuer Wahrzeichenfunktion für Hamburg handeln wird. Die Wirkung der Trasse in Bezug auf das Landschaftsbild in den Bereichen Travehafen und Rei-
herstieg ist ebenfalls neutral zu werten, da das Hafengebiet insgesamt bereits erhebliche Vorbelastungen aufweist. 
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 Variante Nord 1 
Landschaft 
Kultur- und sonstige Sachgüter 

Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) Beeinträchtigungszone bis 25 m Belastungszone 25 – 50 m 

I Bau- und Kulturdenkmale --- --- --- 

I Bodendenkmale --- --- --- 

II erkannte Denkmale 5,15 8,45 7,07 

Betroffenheit von Denkma-
len und erkannten Denk-
malen 

keine Betroffenheit von Baudenkmalen oder bekannten Bodendenkmalen 
Betroffenheit mehrerer erkannter Denkmale im Bereich des Hafens. Durch Überbauung direkt betroffen sind Hafenbecken mit Uferbefestigung und Schlen-
gelanlagen am Travehafen. Am Rugenberger Hafen ist eine Betroffenheit der historischen Schleusenanlagen durch baubedingte Beeinträchtigungen nicht 
auszuschließen. Dieses trifft ebenso auf die Brücke und die Schleusenanlagen Ellerholz zu.  

 

Tab. 43 Umweltauswirkungen der Variante Süd 1 – Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter 

 Variante Süd 1 
Landschaft 

Raumwiderstand Kriterium Durchfahrungslänge [km] 

  HQS A 26     

II Landschaftsschutzgebiet 1,76 1,14     

III 
Bereich zum Schutz des 
Landschaftsbildes 

1,54 ---     

III 2. Grüner Ring 0,34 ---     

III Landschaftsachse 4,67 1,14     

Auswirkungen auf  
Schutzgebiete und Fach-
planungen 

Im westlichen Abschnitt Durchfahrung des LSG Moorburg. Beeinträchtigungen westlich der A 7 sind der A 26 anzurechnen. Um Moorburg ist auch ein 
Bereich zum Schutz des Landschaftsbildes gemäß dem LaPro betroffen. Der 2. Grüne Ring Hamburgs wird durch diese Variante tangiert (Betroffenheiten 
entstehen nur östlich der A 7). Im Bereich Moorburg / Süderelbe durchfährt die Trasse eine Landschaftsachse. Als weitere Landschaftsachsen sind der 
Reiherstieg und im weiteren Streckenverlauf der Bereich Kornweide bis zum östlichen Anschluss an die A 1 betroffen. Im Bereich der Kornweide tragen 
Tunnel- und Trogstrecken allerdings bereits wesentlich zur Vermeidung von Beeinträchtigungen bei. 

Betroffenheit von Land-
schaftsbildeinheiten 

Der westliche Streckenabschnitt verläuft im Bereich der westlichen Elbtalachse. In diesem Bereich sind erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-
des zu erwarten, die jedoch der A 26 anzurechnen sind. Östlich der A 7 sind Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch die südliche Lage der Trasse 
und die Rampe zur Hochbrücke im Osten von Moorburg zu erwarten. Im Bereich der Süderelbe selbst wird die Hochbrücke (52 m lichte Höhe) als neutral 
bewertet. Es ist davon auszugehen, dass es sich um ein stadtbildprägendes Bauwerk im urbanen Raum mit ggf. neuer Wahrzeichenfunktion für Hamburg 
handeln wird. 
Im östlichen Streckenabschnitt sind Beeinträchtigungen im Bereich Kornweide und Stillhorn nicht auszuschließen. Allerdings tragen die Tunnel- und Trog-
strecken dort bereits wesentlich zur Vermeidung von Auswirkungen und somit zur Umweltoptimierung bei.  
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 Variante Süd 1 
Landschaft 
Kultur- und sonstige Sachgüter 

Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) Beeinträchtigungszone bis 25 m Belastungszone 25 – 50 m 

  HQS A 26 HQS A 26 HQS A 26 

I Bau- und Kulturdenkmale --- --- --- --- --- --- 

I Bodendenkmale --- --- 0,08 --- 0,53 --- 

II erkannte Denkmale --- --- --- --- 1 Objekt --- 

Betroffenheit von Denkma-
len und erkannten Denk-
malen 

Bau- und Kulturdenkmale sowie andere erkannte Denkmale sind nicht betroffen. Jedoch sind kleinflächig Bodendenkmale im Bereich Moorburg durch 
baubedingte Auswirkungen betroffen. An der Anschlussstelle zur A 1 liegt ein erkanntes Denkmal in der Belastungszone. Hier besteht ggf. ein baubeding-
tes Risiko von Beeinträchtigungen, z.B. durch Erschütterungen. 

 

Tab. 44 Umweltauswirkungen der Variante Süd 2 – Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter 

 Variante Süd 2 
Landschaft 

Raumwiderstand Kriterium Durchfahrungslänge [km] 

  HQS A 26     

II Landschaftsschutzgebiet 1,04 1,10     

III 
Bereich zum Schutz des 
Landschaftsbildes 

0,22 ---     

III 2. Grüner Ring --- ---     

III Landschaftsachse 3,66 1,10     

Auswirkungen auf  
Schutzgebiete und Fach-
planungen 

Im westlichen Abschnitt Durchfahrung des LSG Moorburg. Beeinträchtigungen westlich der A 7 sind der A 26 anzurechnen. Nördlich von Moorburg ist auch 
ein Bereich zum Schutz des Landschaftsbildes gemäß dem LaPro betroffen. Der 2. Grüne Ring Hamburgs wird nicht tangiert. Im Bereich Moorburg / Süde-
relbe durchfährt die Trasse eine Landschaftsachse. Als weitere Landschaftsachsen sind der Reiherstieg und im weiteren Streckenverlauf der Bereich 
Kornweide bis zum östlichen Anschluss an die A 1 betroffen. Im Bereich der Kornweide tragen Tunnel- und Trogstrecken allerdings bereits wesentlich zur 
Vermeidung von Beeinträchtigungen bei. 

Betroffenheit von Land-
schaftsbildeinheiten 

Der westliche Streckenabschnitt verläuft im Bereich der westlichen Elbtalachse. In diesem Bereich sind erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-
des zu erwarten, die jedoch der A 26 anzurechnen sind. Östlich der A 7 entstehen durch die Rampe zur Hochbrücke über die Süderelbe Beeinträchtigung 
im Bereich des so genannten Hügels Altenwerder und den nördlichen Randbereichen von Moorburg. Im Bereich der Süderelbe selbst wird die Hochbrücke 
(52 m lichte Höhe) als neutral bewertet. Es ist davon auszugehen, dass es sich um ein stadtbildprägendes Bauwerk im urbanen Raum mit ggf. neuer 
Wahrzeichenfunktion für Hamburg handeln wird. 
Im östlichen Streckenabschnitt sind Beeinträchtigungen im Bereich Kornweide und Stillhorn nicht auszuschließen. Allerdings tragen die Tunnel- und Trog-
strecken dort bereits wesentlich zur Vermeidung von Auswirkungen und somit zur Umweltoptimierung bei.  
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 Variante Süd 2 
Landschaft 
Kultur- und sonstige Sachgüter 

Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) Beeinträchtigungszone bis 25 m Belastungszone 25 – 50 m 

  HQS A 26 HQS A 26 HQS A 26 

I Bau- und Kulturdenkmale --- --- --- --- --- --- 

I Bodendenkmale 0,49 0,21 0,42 0,16 0,41 0,31 

II erkannte Denkmale --- --- --- --- 1 Objekt --- 

Betroffenheit von Denkma-
len und erkannten Denk-
malen 

Bau- und Kulturdenkmale sowie andere erkannte Denkmale sind nicht betroffen. Jedoch sind Bodendenkmale im Bereich des westlichen Anschlusses an 
die A 7 sowie im östlichen Anschluss an die A 1 durch Überbauung und baubedingte Auswirkungen betroffen. An der Anschlussstelle zur A 1 liegt ein 
erkanntes Denkmal in der Belastungszone. Hier besteht ggf. ein baubedingtes Risiko von Beeinträchtigungen, z.B. durch Erschütterungen. 

 

Tab. 45 Umweltauswirkungen der Variante Süd 4 – Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter 

 Variante Süd 4 
Landschaft 

Raumwiderstand Kriterium Durchfahrungslänge [km] 

  HQS A 26     

II Landschaftsschutzgebiet 1,00 1,10     

III 
Bereich zum Schutz des 
Landschaftsbildes 

0,22 ---     

III 2. Grüner Ring --- ---     

III Landschaftsachse 3,45 1,10     

Auswirkungen auf  
Schutzgebiete und Fach-
planungen 

Im westlichen Abschnitt Durchfahrung des LSG Moorburg. Beeinträchtigungen westlich der A 7 sind der A 26 anzurechnen. Nördlich von Moorburg ist auch 
ein Bereich zum Schutz des Landschaftsbildes gemäß dem LaPro betroffen. Der 2. Grüne Ring Hamburgs wird nicht tangiert. Im Bereich Moorburg / Süde-
relbe durchfährt die Trasse eine Landschaftsachse. Als weitere Landschaftsachsen sind der Reiherstieg und im weiteren Streckenverlauf der Bereich 
Kornweide bis zum östlichen Anschluss an die A 1 betroffen. Im Bereich der Kornweide tragen Tunnel- und Trogstrecken allerdings bereits wesentlich zur 
Vermeidung von Beeinträchtigungen bei. 

Betroffenheit von Land-
schaftsbildeinheiten 

Der westliche Streckenabschnitt verläuft im Bereich der westlichen Elbtalachse. In diesem Bereich sind erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-
des zu erwarten, die jedoch der A 26 anzurechnen sind. Östlich der A 7 sind durch die lange Hochbrücke und der dazugehörigen westlichen Rampe Beein-
trächtigung im Bereich des so genannten Hügels Altenwerder und Moorburg. Aufgrund der außergewöhnlichen Länge und der Höhe der Brücke (72 m 
lichte Höhe) wird die Fernwirkung der Brücke groß sein. Die Brücke insgesamt wird jedoch bezüglich der Auswirkungen auf das Landschaftsbild wie alle 
Hochbrücken in dieser UVS als neutral bewertet. Es ist davon auszugehen, dass es sich auch bei dieser Brücke um ein stadtbildprägendes Bauwerk im 
urbanen Raum mit ggf. neuer Wahrzeichenfunktion für Hamburg handeln wird. Zu berücksichtigen ist auch, dass sich das Bauwerk in einem Landschafts-
raum befindet, der bereits durch zahlreiche technische Elemente überprägt wird (CTA, Kraftwerk Moorburg (im Bau), Hochspannungs-Freileitungen, Wind-
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 Variante Süd 4 
Landschaft 

energieanlagen Hohe Schaar, Autobahn A7, Auffüllungen (Spülfelder)). 
Im östlichen Streckenabschnitt sind Beeinträchtigungen im Bereich Kornweide und Stillhorn nicht auszuschließen. Allerdings tragen die Tunnel- und Trog-
strecken dort bereits wesentlich zur Vermeidung von Auswirkungen und somit zur Umweltoptimierung bei.  

Kultur- und sonstige Sachgüter 
Raumwiderstand Kriterium Überbauung (Baukörper) Beeinträchtigungszone bis 25 m Belastungszone 25 – 50 m 

  HQS A 26 HQS A 26 HQS A 26 

I Bau- und Kulturdenkmale --- --- --- --- --- --- 

I Bodendenkmale 0,48 0,19 0,42 0,17 0,41 0,35 

II erkannte Denkmale --- --- --- --- 1 Objekt --- 

Betroffenheit von Denkma-
len und erkannten Denk-
malen 

Bau- und Kulturdenkmale sowie andere erkannte Denkmale sind nicht betroffen. Jedoch sind Bodendenkmale im Bereich des westlichen Anschlusses an 
die A 7 sowie im östlichen Anschluss an die A 1 durch Überbauung und baubedingte Auswirkungen betroffen. An der Anschlussstelle zur A 1 liegt ein 
erkanntes Denkmal in der Belastungszone. Hier besteht ggf. ein baubedingtes Risiko von Beeinträchtigungen, z.B. durch Erschütterungen. 
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•••      4.4 Schutzgutbezogener Variantenvergleich 

Nachfolgend werden die wesentlichen entscheidungsrelevanten Vor- oder Nachteile 
einzelner Varianten schutzgutbezogen diskutiert. Die ermittelten Auswirkungen werden 
dazu bewertet und als Ergebnis wird – zunächst schutzgutbezogen – eine Rangfolge 
zwischen den Varianten abgeleitet. Da die Rangfolge allein keine Rückschlüsse auf die 
Unterschiede zwischen den Varianten zulässt, wird ausgehend von den absoluten und 
prozentualen Unterschieden zwischen den Trassen für alle betrachteten Parameter als 
Zusatzinformation dargestellt, ob eine Variante einen leichten Vorteil, deutlichen Vorteil 
oder sehr deutlichen Vorteil gegenüber der nächst schlechteren Variante aufweist. 
 

Vorteilsbildung gegenüber der nächstrangig schlechteren Variante 

+    leichter Vorteil ++   deutlicher Vorteil +++   sehr deutlicher Vorteil 

Aspekte mit besonderer Endscheidungsrelevanz im Variantenvergleich 

1 günstigste Variante innerhalb zulassungskritischer Auswirkungen  

  
Die Vorteilsbildung hängt bereits sehr wesentlich von der Art des betroffenen Parame-
ters ab. Je nach Entscheidungserheblichkeit des Parameters, die im Sinne der definier-
ten Raumwiderstandklassen abgeleitet werden kann (vgl. Kap. 3.10), sind Betroffenhei-
ten unterschiedlich stark zu gewichten. Dabei nimmt das Gewicht von der Raumwider-
standsklasse III zu der Raumwiderstandsklasse I zu. Darüber hinaus werden unter-
schiedliche Betroffenheiten innerhalb eines Parameters gegeneinander abgewogen. 
Sehr deutliche bzw. deutliche Unterschiede ergeben sich z.B. bei größeren quantitati-
ven Unterschieden (entweder absolut oder prozentual > 50 % bzw. 25 %), können aber 
auch in Einzelfällen trotz ähnlicher Bilanzwerte aufgrund qualitativer Differenzen betrof-
fener Räume zustande kommen. Hier wird zum Beispiel auf die fachlich erforderliche 
Differenzierung bezüglich betroffener Einwohnerzahlen in verdichteten Wohngebieten 
und dörflichen Wohngebieten hingewiesen, die sich rein rechnerisch über die Flächen-
bilanz bei Flächen mit Wohnfunktionen nicht ergibt. 
 
Sowohl bei der Rangbildung als auch bei der Vorteilsbildung ist die Planungstiefe der 
Linienbestimmung zu berücksichtigen. Aufgrund des Planungsmaßstabs sind Unschär-
fen in der Auswirkungsprognose unvermeidbar, so dass geringe Abweichungen inner-
halb einzelner Auswirkungen nicht zu einer Vorteilsbildung und unterschiedlicher 
Rangeinstufung führen. In diesem Fall werden Varianten seitens des Gutachters als 
gleichrangig eingestuft. 
 
Anhand dieser Vorgehensweise lassen sich für die einzelnen Schutzgüter vorhabens-
bezogen die wesentlichen, entscheidungserheblichen Konfliktschwerpunkte benennen. 
In Kap. 4.5 erfolgt dann darauf aufbauend eine schutzgutübergreifende Gesamtreihung 
der Varianten aus Umweltsicht. 
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•••      4.4.1 Schutzgüter Menschen, menschliche Gesundheit 

Entscheidungserhebliche Auswirkungen auf die Belange des Schutzgutes Menschen 
und die menschliche Gesundheit sind potenzielle Betroffenheiten von Wohn- und Erho-
lungsfunktionen. Dies ist auch vor dem Hintergrund der zukünftigen städtebaulichen 
Zielsetzungen und den Belangen des Hamburger Hafens bzw. der geplanten Hafen-
entwicklung zu betrachten. 
 
Verlust von Siedlungsflächen 
Bei allen zu betrachtenden Varianten ist das Risiko einer unmittelbaren Betroffenheit 
von Wohnfunktionen in Form von vollständigen Verlusten sehr gering. Bei den beiden 
Nordvarianten sind beim Anschluss an die A 252 im Bereich Vogelhüttendeich Verluste 
einzelner Wohngebäude voraussichtlich unvermeidbar. Bei den Südvarianten sind im 
Bereich von Moorburg keine Siedlungsflächen durch Flächenverluste betroffen. Im Be-
reich der Kornweide sind bei allen Südvarianten voraussichtlich baubedingte Flächen-
inanspruchnahmen von Außenflächen an Wohngebieten erforderlich. Dauerhafte Ver-
luste von Wohnfunktionen sind dort aber ebenfalls nicht zu bilanzieren. Insofern führt 
der Tunnel Kornweide bereits zu einer wesentlichen Umweltoptimierung. Bezüglich des 
Verlustes von Siedlungsflächen haben die Südvarianten daher leichte Vorteile gegen-
über den Nordvarianten.  
 
Verlust siedlungsnaher Freiräume 
Deutlicher sind die Unterschiede zwischen den Varianten bezüglich des Flächenverlus-
tes von siedlungsnahen Freiräumen mit besonderen Erholungsfunktionen, z.B. Sport-
anlagen, Kleingärten, Parks, Grünflächen usw. Im Nordkorridor konzentrieren sich der-
artige Auswirkungen auf Erholungsfunktionen auf den östlichen Bereich mit dem Nord-
rand von Wilhelmsburg, dem Spreehafen und der Freiraumachse Ernst-August-Kanal. 
Besonders ungünstig ist in dieser Hinsicht die linienbestimmte Nordvariante einzustu-
fen. Aufgrund der durchgehenden Hochlage ist im Norden von Wilhelmsburg allein 
durch den Baukörper eine dauerhafte Überbauung von mehr als 7 ha siedlungsnaher 
Freiräume zu bilanzieren, darunter qualitativ sehr bedeutsame und hochwertige Infra-
strukturen wie Sportanlagen und Parks. Hinzu kommen mehr als 24 ha, die aufgrund 
der Lage im unmittelbaren Trassenumfeld zumindest zeitweise, anteilig vermutlich je-
doch ebenfalls dauerhaft verloren gehen. Diese Verluste sind für den Nordrand von 
Wilhelmsburg kaum kompensierbar und würden eine nachhaltige Minderung der sied-
lungsnahen Erholungsfunktionen bedeuten.  
Reduziert würde dieser Konflikt durch die Variante Nord 1 aufgrund der Tunnellage im 
Bereich Spreehafen. Dadurch werden dauerhafte Flächenverluste von Freiräumen im 
Bereich des Spreehafens und auch von Sportanlagen südlich der Harburger Chaussee 
bereits deutlich reduziert (insgesamt weniger als rd. 3 ha). Allerdings entstehen zumin-
dest auch nicht unerhebliche baubedingte Eingriffe in diesen Bereichen und auch die 
anlagebedingten Betroffenheiten im Bereich der Freiraumachse Ernst-August-Kanal 
sind kaum vermindert, da die Trasse dort bereits wieder oberirdisch verläuft. Somit 
reduziert die Variante Nord 1 zwar dauerhafte Flächenverluste, verursacht in Teilberei-
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che jedoch ebenso wie die linienbestimmte Nordtrasse eine nachhaltige Minderung der 
siedlungsnahen Erholungsfunktionen im Norden von Wilhelmsburg.  
Im Vergleich zu den Nordvarianten verursachen die Südvarianten geringere qualitative 
Verluste von siedlungsnahen Freiräumen, wenngleich die bilanzierten Flächengrößen 
zumindest bei der Variante Süd 1 ebenfalls relativ groß sind. So ist bei der Variante 
Süd 1 allein durch den Baukörper eine dauerhafte Überbauung von mehr als 7 ha sied-
lungsnaher Freiräume in Moorburg und dem Wilhelmsburger Süden zu bilanzieren. Der 
Verlust von sonstigen siedlungsnahen Freiräumen ist bei der Variante Süd 1 relativ 
hoch aufgrund der längeren Trassenführung südlich um Moorburg herum. Dabei han-
delt es sich jedoch vorwiegend um sonstige siedlungsnahe Freiräume (z.B. landwirt-
schaftliche Nutzflächen in den Bereichen Moorburg und Kornweide) mit einem deutlich 
geringen Raumwiderstand als z.B. die betroffenen Sportanlagen und Kleingärten im 
Nordkorridor. Dies gilt auch, obwohl die Freiflächen südlich von Moorburg teilweise 
dem 2. Grünen Ring Hamburgs zuzurechnen sind. Trotz ihrer in dieser Hinsicht be-
deutsamen Funktionen, erreichen die Freiflächen südlich von Moorburg nicht die Be-
deutung, die die siedlungsnahen Freiräume im Norden von Wilhelmsburg für die Be-
völkerung des verdichteten Stadtquartiers haben. Entsprechend hochwertige Erho-
lungsinfrastrukturen sind bei den Südvarianten nur vergleichsweise kleinflächig im Be-
reich der Kornweide betroffen.  
Die beiden Varianten Süd 2 und Süd 4 führen aufgrund der Lage im Norden von Moor-
burg und die damit verbundene kürzere Trassenlänge insgesamt zu dem geringsten 
Verlust siedlungsnaher Freiräume.  
 
Betroffenheit durch Lärmimmissionen 
Für die Beurteilung der zu erwartenden Lärmsituation ist die Verkehrslärmschutzver-
ordnung (16. BImSchV) maßgebend. Da es sich um einen Straßenneubau im Sinne 
§ 1 handelt, ist für die angrenzenden, schutzbedürftigen Gebiete die Einhaltung der in 
§ 2 aufgeführten, gebietsabhängigen Immissionsgrenzwerte nachzuweisen. Bei Über-
schreitung der Immissionsgrenzwerte sind aktive (straßenseitige) bzw. passive (ge-
bäudeseitige) Lärmschutzmaßnahmen vorzusehen. 
 
Zur Ermittlung von Betroffenheiten wurden von INVER auf der Basis eines dreidimen-
sionalen Rechenmodells Isophonenberechnungen bei freier Schallausbreitung durch-
geführt.  
Für die Beurteilungen werden der Immissionsgrenzwert 59 dB(A) Tag und der Immissi-
onsgrenzwert 49 dB(A) Nacht herangezogen. Von INVER wurden anhand dieser  
Isophonen für jede Variante die von Grenzwerten betroffenen Einwohnerzahlen ermit-
telt.  
Im Rahmen der UVS wurden zusätzlich die berechneten Isophonlinien mit der Be-
standaufnahme der Wohnfunktionen überlagert, um auch über die flächenhafte Betrof-
fenheit potentielle Konflikte abbilden zu können. 
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Anhand der von Grenzwertüberschreitungen betroffenen Einwohnerzahlen wird dass 
Konfliktpotenzial der linienbestimmten Nordtrasse sehr deutlich. Sie führt mit Abstand 
zu den größten Betroffenheiten (ca. 320 Einwohner tags, ca. 2.030 Einwohner nachts). 
Deutlich geringer ist demgegenüber bereits die Betroffenheit bei der Variante Nord 1 
(ca. 70 Einwohner tags, ca. 440 Einwohner nachts). 
Die Südvarianten führen in der Summe Tag/Nacht jeweils zu noch geringeren Betrof-
fenheiten. Allerdings lassen sich innerhalb der drei Varianten Süd 1, Süd 2 und Süd 4 
keine eindeutigen Vorteile oder Nachteile für eine der drei Varianten erkennen (Süd 1: 
ca. 10 Einwohner tags, ca. 240 Einwohner nachts / Süd 2: ca. 90 Einwohner tags, ca. 
210 Einwohner nachts / Süd 4: ca. 20 Einwohner tags, ca. 140 Einwohner nachts). Die 
Varianten Süd 1, Süd 2 und Süd 4 werden bezüglich der Anzahl betroffener Einwohner 
daher als gleichrangig eingestuft und sie haben jeweils Vorteile gegenüber der Varian-
te Nord 1. Bei allen Varianten sind aktive und/oder passive Lärmschutzmaßnahmen 
erforderlich. 
 
Die Interpretation der bilanzierten Flächengrößen von Wohnfunktionen innerhalb der 
59 dB(A)tags-Isophonen und der 49 dB(A)nachts-Isophonen unterstützt die anhand der 
Einwohnerzahlen vorgenommene Beurteilung. Da anhand der Flächengrößen die un-
terschiedliche Art der Bebauung und die Einwohnerdichte nicht ohne Weiteres deutlich 
werden, z.B. die Unterschiede in der Art der Bebauung und der Einwohnerdichte zwi-
schen Moorburg und dem Nordrand Wilhelmsburg, sind bei der Interpretation die ermit-
telten Flächengrößen, die Art der Bebauung und die betroffenen Einwohnerzahlen zu-
sammenfassend zu beachten. Da insbesondere in Moorburg aufgrund der dörflichen 
Strukturen siedlungsnahe Freiflächen (z.B. Gärten) mit nicht unwesentlichen Flächen-
anteilen zu den Flächen mit Wohnfunktionen gehören, können dort allein über die Flä-
chenbetrachtung keine entscheidungsrelevanten Unterschiede zwischen den Varianten 
abgeleitet werden.  
 
Bei der Betroffenheit durch Lärmimmissionen sind auch Beeinträchtigungen siedlungs-
naher Freiräume und Erholungsfunktionen zu beachten. Hier gelten zwar nicht die 
Grenzwerte der 16. BImSchV, allerdings können auch in diesen Bereichen Lärmimmis-
sionen zu erheblichen Einschränkungen der Aufenthalts- und Erholungsfunktionen füh-
ren und die menschliche Gesundheit nachhaltig schädigen. In den Tabellen der Aus-
wirkungsprognose wird hierauf bereits verbal hingewiesen.  
 
Insbesondere für die Erholungsfunktionen im Norden von Wilhelmsburg bedeutet eine 
Linienführung im Bereich des Spreehafens und ein Anschluss an die A 252 erhebliche 
zusätzliche Lärmbelastungen. Bei der Variante Nord 1 ist die freie Schallausbreitung 
durch den Tunnel zwar im Vergleich zur linienbestimmten Nordtrasse deutlich redu-
ziert, allerdings sind immer noch erhebliche Teile der Kleingartenanlagen, Parks und 
sonstigen siedlungsnahen Freiräumen im Norden von Wilhelmsburg betroffen. Diese 
Freiraumqualtitäten werden im Bereich Moorburg an keiner Stelle erreicht. Die Nut-
zungsintensität durch die Bevölkerung ist bei den Freiflächen im Norden Wilhelmsburg 
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deutlich größer als in Wilhelmsburg, d.h. bei den Nordvarianten würden für deutlich 
mehr Menschen Risiken für die menschliche Gesundheit entstehen. 
 
Im Vergleich zu den Nordvarianten werden die Südvarianten daher bezüglich der 
Lärmimmissionen insgesamt als günstiger eingestuft. Durch den Tunnel im Bereich 
Kornweide und die weitere Trogstrecke bis zur A 1 wird die freie Schallausbreitung in 
dem östlichen Streckenabschnitt bei allen Südvarianten erheblich reduziert. Daher 
werden im Süden von Wilhelmsburg sowohl tags als auch nachts nur im Bereich ein-
zelner Wohngebäude die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV erreicht. Bezüglich 
der verdichteten Hochhausbebauung in Kirchdorf werden voraussichtlich auch ohne 
Schallschutzmaßnahmen die Grenzwerte eingehalten. Die Ortslage Moorburg wäre 
ohne Schallschutzmaßnahmen bei allen Südvarianten erheblich betroffen. Die Konflikte 
in Moorburg werden aufgrund der unterschiedlichen Bebauung und Qualität der Erho-
lungsstrukturen jedoch insgesamt als deutlich geringer eingestuft als im Norden von 
Wilhelmsburg. 
Für alle Varianten gilt, dass die hier zum Ansatz gebrachten Auswirkungen durch 
Lärmschutzmaßnahmen wesentlich gemindert werden können. 
 
Betroffenheit durch Luftschadstoffe 
Im Ergebnis der Berechnungen von INVER nach dem Merkblatt über Luftverunreini-
gungen an Straßen (MLuS 02, geänderte Fassung 2005) sind kritische Luftschadstoff-
konzentrationen bei allen Varianten nur im unmittelbaren Nahbereich der Trasse zu 
erwarten. Bei den Varianten mit Tunneln erhöhen sich zwar in den Portalbereichen die 
Luftschadstoffkonzentrationen, dafür tragen die Tunnel jedoch streckenweise zur voll-
ständigen Vermeidung von Immissionsbelastungen und damit wesentlich zum Schutz 
von Wohn- und Erholungsbereichen bei. Für das Kriterium Luftschadstoffe werden 
deswegen keine entscheidungsrelevanten Unterschiede zwischen den Varianten abge-
leitet. 
 
Betroffenheit von Erholungsfunktionen 
Für die Erholungsfunktionen im Norden von Wilhelmsburg bedeutet eine Linienführung 
im Bereich des Spreehafens und ein Anschluss an die A 252 zusätzlich zu den Flä-
chenverlusten und Immissionsbelastungen auch sehr erhebliche Zerschneidungswir-
kungen und dauerhafte Störungen von erholungsrelevanten Freiräumen. Insbesondere 
die linienbestimmte Nordtrasse würde mit der durchgehenden Hochstraße über den 
Spreehafen erhebliche Auswirkungen auf den Spreehafen sowie die angeschlossenen 
Freiräume haben. Diese Umweltrisiken würden durch die Variante Nord 1 mit dem Teil-
tunnel im Bereich des Spreehafens reduziert und ist damit bereits deutlich günstiger als 
die linienbestimmte Nordtrasse, der Bereich Ernst-August-Kanal ist jedoch gleicherma-
ßen betroffen. Damit ist sowohl bei der linienbestimmten Nordtrasse als auch bei der 
Variante Nord 1 jeweils dieser besondere Schwerpunkt für die Erholungsnutung durch 
erhebliche Beeinträchtigungen betroffen. Bei beiden Nordvarianten ist zudem zu be-
achten, dass verbunden mit der Verfüllung des Veddelkanals die Fahrrinne als Folge 
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der Hafenquerspange in den Spreehafen verlegt werden muss. Dies würde die zukünf-
tige Eignung des Spreehafens als Erholungsbereich, z.B. als Liegeplatz für Hausboote, 
stark einschränken.  
Wie aus der Bewertung der Kriterien zuvor ersichtlich ist, sind im Südkorridor keine 
dem Nordkorridor vergleichbaren Freiraumqualitäten betroffen. Im Bereich Kornweide 
sind siedlungsnahe Freiräume und einige Kleingärten Im Bereich der Kornweide im 
Süden von Wilhelmsburg werden durch die Tunnel- bzw. Troglage Zerschneidungswir-
kungen sowie visuelle Störungen wesentlich gemindert. Es wird bei allen drei Südvari-
anten davon ausgegangen, dass wichtige Wege- und Funktionsbeziehungen (z.B. von 
Wilhelmsburg zur Süderelbe) ohne erhebliche Einschränkungen aufrechterhalten wer-
den können. 
Die Betroffenheit des 2. Grünen Rings südlich von Moorburg bei der Variante Süd 1 
führt dazu, dass diese Variante gegenüber den beiden anderen Südvarianten noch 
etwas ungünstiger einzustufen ist und im Vergleich mit den Nordvarianten den mittle-
ren Rang belegt.  
 
Gesamtrangfolge Schutzgut Menschen/menschliche Gesundheit 
Im Nordkorridor konzentrieren sich die Konflikte beim Schutzgut Menschen auf den 
östlichen Streckenabschnitt. Die Auswirkungen der Nordvarianten auf die Wohn- und 
Erholungsfunktionen auf die verdichteten Wohnlagen und die angeschlossenen Erho-
lungsräume sind derart groß, dass die Nordvarianten aus Sicht des Schutzgutes Men-
schen und der menschlichen Gesundheit am ungünstigsten einzustufen sind. Zwar ist 
die Variante Nord 1 noch deutlich günstiger als die linienbestimmte Nordtrasse, da bei 
der Variante Nord 1 durch den Tunnel im Bereich Spreehafen die Auswirkungen tw. 
reduziert werden, es verbleiben jedoch auch bei dieser Variante erhebliche Belastun-
gen der Bevölkerung und eine nachhaltige Minderung der Wohn- und Erholungsquali-
täten, die im Norden von Wilhelmsburg voraussichtlich auch nicht ausgleichbar sind. 
 
Im Südkorridor ergeben sich aus Sicht der Belange des Schutzgutes Menschen und 
der menschlichen Gesundheit Konfliktschwerpunkte im Bereich von Moorburg und 
Kornweide. Der Bereich Kornweide ist bei allen Südvarianten gleichermaßen betroffen. 
In Moorburg ist je nach Trassenführung mehr der nördliche Teil bzw. der östliche Teil 
der Ortslage betroffen. Bei der Variante Süd 1 sind die Betroffenheiten bezüglich sied-
lungsnaher Freiräume innerhalb der Südvarianten jedoch am größten, da sie auch den 
2. Grünen Ring Hamburgs südlich von Moorburg betrifft. Die Varianten Süd 2 und Süd 
4 belegen gleichrangig den 1. Rang. Zwar lassen sich auch zwischen diesen Varianten 
Unterschiede aufgrund der unterschiedlichen Gradientenlage nördlich von Moorburg 
ableiten (z.B. bezüglich der Ausbreitung von Lärm), diese Unterschiede sind jedoch in 
der Gesamtheit der Auswirkungen auf die Wohn- und Erholungsfunktionen gering und 
werden deshalb im Gesamtvergleich als gleichrangig und nicht entscheidungserheblich 
eingestuft. 
 



DEGES, Linienbestimmung A 252 Hafenquerspange Hamburg  

Umweltverträglichkeitsstudie 205 
 

 

Im Bereich der Wohnbebauung im Süden von Wilhelmsburg (Bereiche Kornweide) 
ergeben sich zwischen den Südvarianten Süd 1, Süd 2 und Süd 4 keine entschei-
dungserheblichen Unterschiede, da sie im Bereich der Kornweide bis zum Anschluss 
an die A 1 eine identische Linienführung und Gradientenlage aufweisen. Da die Tras-
senführung der Südvarianten mit dem Tunnel Kornweide und dem Trog bis zur A 1 
bereits sehr wirksam im Hinblick auf die dort vorhandenen Wohn- und Erholungsfunkti-
onen optimiert werden konnte, ist der Bereich für eine Gesamtrangbildung beim 
Schutzgut Menschen nicht entscheidungserheblich.  
Aufgrund der Bestandsituation und auch vor dem Hintergrund der zukünftigen städte-
baulichen Entwicklungen Hamburgs bekommen die Konflikte mit den Wohn- und Erho-
lungsfunktionen und dem im Norden von Wilhelmsburg deutlich mehr Gewicht als mög-
liche Konflikte in Moorburg. Denn bei der Ortslage Moorburg ist im Hinblick auf zukünf-
tige Entwicklungen die Lage im Hafenerweiterungsgebiet zu berücksichtigen. Dadurch 
ist es möglich, dass sich das Konfliktpotenzial in Moorburg verringert, während es im 
Norden von Wilhelmsburg aufgrund zukünftiger städtebaulicher Aufwertungen weiter 
zunimmt.  
 
Insgesamt werden die Varianten Süd 2 und Süd 4 bezüglich der Belange des Schutz-
gutes Menschen mit leichten Vorteilen als am günstigsten eingestuft, gefolgt von der 
Variante Süd 1. Die Variante Süd 1 ist etwas ungünstiger, da sie den 2. Grünen Ring 
tangiert. Die Variante Süd 1 hat jedoch sehr deutliche Vorteile gegenüber den Nordva-
rianten. Die Nordvarianten sind deutlich ungünstiger, da die Konflikte mit Wohn- und 
Erholungsfunktionen wesentlich größer sind. Bei den Nordvarianten ist die linienbe-
stimmte Trasse aufgrund der Hochlage im Norden von Wilhelmsburg ungünstiger als 
die Variante Nord 1 mit einem Teiltunnel zur Querung des Spreehafens.  
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Tab. 46 Rangfolge Schutzgüter Menschen und menschliche Gesundheit 

Kriterium Nord  
 

Nord 1 
 

Süd 1 Süd 2 Süd 4 

Verluste von  
Siedlungsflächen 

4 4 1 1 1 

   + + + 

Verlust siedlungsnaher 
Freiräume 

5 4 3 1 1 

  ++ +++ + + 

Betroffenheit durch Lärm-
immissionen 

5 4 1 1 1 

  + ++ ++ ++ 

Betroffenheit durch Luft-
schadstoffe 

1 1 1 1 1 

      

Betroffenheit von Erho-
lungsfunktionen 

5 4 3 1 1 

  ++ +++ + + 

Gesamtrang 5555    4444    3333    1111    1111    
     ++++++++    ++++++++++++    ++++    ++++    
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Als betroffene Konfliktschwerpunkte, die für die Rangbildung innerhalb 
des Schutzgutes Menschen/menschliche Gesundheit entscheidend sind, 
sind zu benennen: 
 

M1 verdichtete Wohnbebauung am Nordrand von Wilhelmsburg 
 Betroffenheiten verursachen hier beide Nordvarianten, wobei die li-

nienbestimmte Nordvariante mit deutlichem Abstand am ungünstigs-
ten ist.  
 

M2 Spreehafen 
 Insbesondere bei der linienbestimmten Nordtrasse erheblich betroffen. 

 
M3 Freiraumachse Ernst-August-Kanal 

 Bei beiden Nordtrassen erheblich betroffen. 
 

M4 nördlicher Teil Moorburg 
 Bei den Varianten Süd 2 und Süd 4 erheblich betroffen. 

 
M5 südlicher und östlicher Teil Moorburg 

 Bei der Variante Süd 1 erheblich betroffen. 
 

M6 2. Grüner Ring Hamburgs 
 Bei der Variante Süd 1 erheblich betroffen. 

 
M7 Bereich Kornweide 

 Bei allen Südvarianten gleichermaßen betroffen. Wesentliche Um-
weltoptimierung durch den Tunnel Kornweide und die weitere 
Trogstrecke bis zur A 1. 
 

  vgl. Anlage 6a und 6b 
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•••      4.4.2 Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt wird aufgrund der sehr 
großen funktionalen Wechselwirkungen eine gemeinsame Rangfolge ermittelt.  
 
Von besonderer Entscheidungsrelevanz sind bezüglich der Schutzgüter Tiere, Pflan-
zen und biologische Vielfalt die Betroffenheit von bestehenden naturschutzfachlichen 
Schutzausweisungen, geschützten Biotopen sowie Auswirkungen auf Vorkommen ge-
schützter und gefährdeter Arten. Die artenschutzrechtlichen Fragestellungen werden 
im Rahmen der Linienbestimmung in einem separaten Fachbeitrag durch das Kieler 
Institut für Landschaftsökologie (KIfL) sowie die GFN (Gesellschaft für Freilandökologie 
und Naturschutzplanung mbH) vertiefend betrachtet. Gleiches gilt auch für die Beurtei-
lung der Natura 2000-Verträglichkeit (s. auch Kap. 4.3.1 und 4.3.2). Die Ergebnisse 
dieser separaten Fachbeiträge finden in der vorliegenden UVS Berücksichtigung. 
 
Auswirkungen auf Schutzgebiete 
In ihrem Fachbeitrag kommen die GFN und das KIfL zu dem Ergebnis, dass bei allen 
betrachteten Varianten von einer Natura 2000-Verträglichkeit auszugehen ist und die 
Varianten hinsichtlich der Natura 2000-Belange als gleichrangig zueinander einzustu-
fen sind. 

Tab. 47 Rangfolge Natura 2000  
(Nachrichtliche Darstellung der Bewertung aus dem Fachbeitrag von GFN und KIfL) 

 Nord  
 

Nord 1 
 

Süd 1 Süd 2 Süd 4 

Natura 2000 1111    1111    1111    1111    1111    
 
Entscheidungserhebliche Unterschiede zwischen den Varianten ergeben sich unter 
diesem Aspekt nicht. Alle Varianten queren die Süderelbe, die eine wichtige Wander-
strecke für Fisch- und Neunaugenarten zu flussaufwärts gelegenen Schutzgebieten 
darstellt. Unter der Berücksichtigung bauzeitlicher Maßnahmen zur Schadensbegren-
zung ist nicht von einer Betroffenheit dieser FFH-relevanten Fisch- und Neunaugenar-
ten auszugehen. Die Anbindung der Südvarianten an die A 1 über Kornweide erfolgt in 
einem stark vorbelasteten Raum. In der Nähe befindet sich das als FFH-Gebiet gemel-
dete NSG Heuckenlock. Erhebliche Beeinträchtigungen dieses europäischen Schutz-
gebietes sind durch die im Vergleich zu den Vorbelastungen vernachlässigbaren zu-
sätzlichen Beeinträchtigungen (v.a. Lärm, critical loads) nicht zu erwarten.  
Das VSG Moorburg ist durch die Fortführung der A 26 westlich der A 7 betroffen. Die-
ser Abschnitt ist im Rahmen dieser UVS nicht beurteilungsrelevant.  
 
Darüber hinaus kann für alle Varianten eine Betroffenheit weiterer Natura 2000-
Gebiete, Naturschutzgebiete oder Naturdenkmale ausgeschlossen werden. Bei den 
Südvarianten ist eine Betroffenheit des Landschaftsschutzgebietes Moorburg unver-
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meidbar. Dies wird beim Schutzgut Landschaft berücksichtigt. Insgesamt ergeben sich 
bezüglich der Betroffenheit von Schutzgebieten keine entscheidungserheblichen Un-
terschiede zwischen den Varianten. 
 
Betroffenheit geschützter Biotope 
Die Betroffenheit von nach § 28 HmbNatSchG geschützten Biotopen ist aufgrund der 
aktuellen Datenlage gut beurteilbar. Im Nordkorridor ist bei allen Varianten ein dauer-
hafter Verlust geschützter Wattflächen im Spreehafen unvermeidbar. Dazu kommt bei 
beiden Nordvarianten das Folgerisiko eines weiteren Verlustes von Wattflächen durch 
die erforderliche Verlegung der Schifffahrtsfahrrinne aus dem Veddelkanal heraus in 
den Spreehafen. Dadurch sind bei beiden Nordvarianten allein durch den Baukörper 
Verluste geschützter Biotope von jeweils mehr als 20 ha zu bilanzieren (insgesamt 
jeweils mehr als 30 ha). Neben den großflächigen Verlusten von Wattflächen im Spree-
hafen sind im Nordkorridor lediglich kleinflächige Betroffenheiten einzelner weiterer 
geschützter Biotope zu erwarten. Im Vergleich mit den Südvarianten sind Auswirkun-
gen im Norden deutlich größer. 
Im Südkorridor hängt die Betroffenheit von geschützten Biotopen sehr stark von der 
Trassenführung im Bereich Moorburg ab. Zwar sind bei allen Südvarianten auch ge-
schützte Biotope im Bereich Kornweide betroffen, die entscheidungsrelevanten Unter-
schiede ergeben sich jedoch aus der Trassenführung in Moorburg. Während die Vari-
anten im Norden von Moorburg (Süd 2 und Süd 4) kaum Verluste verursachen (insge-
samt jeweils rd. 7,5 bis 8 ha), führt die Variante Süd 1 zu einer erheblichen Betroffen-
heit des Biotopkomplexes südlich von Moorburg. Bei der Variante Süd 1 sind insge-
samt rd. 14 ha geschützte Biotope betroffen. Die Varianten Süd 2 und Süd 4 sind somit 
am günstigsten. Die Betroffenheiten bei der Variante Süd 1 reichen aufgrund der aktu-
ellen Abgrenzung der geschützten Biotope im Raum Moorburg in ihrer Summe nicht an 
die im Nordkorridor bilanzierten Verluste von Wattflächen heran, weshalb die Variante 
Süd 1 günstiger als die Nordvarianten ist. 
 
Verlust/Beeinträchtigung von Biotoptypen / Biotopkomplexen 
Bewertet werden Auswirkungen auf Biotoptypen bzw. Biotopkomplexe sehr hoher bis 
hoher Bedeutung, die den Raumwiderstandsklassen II und III zugeordnet wurden.  
Die zuvor behandelten, geschützten Biotope fließen hierbei wieder mit ein, darüber 
hinaus jedoch auch noch zahlreiche weitere Biotopstrukturen. 
Im Ergebnis führen auch unter diesem Aspekt die Nordvarianten zu relativ hohen Aus-
wirkungen auf hochwertige Biotope. Berücksichtigt werden dabei nicht nur Verluste 
durch dauerhafte Überbauung, Verluste und Beeinträchtigungen innerhalb des Baufel-
des (Beeinträchtigungszone bis 25 m), sondern auch evtl. Belastungen und Wertmin-
derungen in den randlich angrenzenden Strukturen (z.B. Wertminderungen durch Ver-
änderungen der Standortverhältnisse, Immissionen oder Störungen). In der Summe 
sind bei der linienbestimmten Nordvariante Auswirkungen auf fast 30 ha hochwertiger 
Biotopstrukturen zu erwarten. Bei der Variante Nord 1 nur unwesentlich weniger 
(rd. 29 ha). 
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Die in der Flächensumme von rd. 36 ha umfangreichsten Auswirkungen entstehen ins-
gesamt bei der Variante Süd 1. Allerdings sind dort kaum Biotope sehr hoher Bedeu-
tung betroffen, sondern vorrangig Biotope hoher Bedeutung. Zudem verlagern sich die 
Auswirkungen überwiegend auf die Beeinträchtigungs- und Belastungszone, so dass 
weniger dauerhafte und weniger vollständige Verluste als bei den Nordvarianten anzu-
nehmen sind. Daher wird die Variante Süd 1 insgesamt gleichgesetzt mit den Nordva-
rianten. 
Im Gesamtvergleich die geringsten Auswirkungen auf Biotope sind bei der Variante 
Süd 2 zu erwarten. Mit insgesamt etwas mehr als 24 ha ist die Summe der Auswirkun-
gen dort noch geringer als bei der Variante Süd 4 (insges. ~ 27 ha). Bei den Varianten 
Süd 2 und Süd 4 sind kaum Biotoptypen sehr hoher Bedeutung betroffen und zudem 
entstehen die Auswirkungen überwiegend in der Beeinträchtigungs- und der Belas-
tungszone. Auch hier sich die dauerhaften und vollständigen Biotopverluste durch  
Überbauung daher geringer als die Bilanzsumme. 
 
Betroffenheit geschützter Arten / Betroffenheit faunistischer Funktionsräume 
In ihrem Fachbeitrag kommen die GFN und das KIfL zu dem Ergebnis, dass bei allen 
betrachteten Varianten artenschutzrechtliche Konflikte zu erwarten sind. Die Varianten 
sind jedoch nicht alle als gleichrangig zueinander einzustufen. 

Tab. 48 Rangfolge Artenschutz 
(Nachrichtliche Darstellung der Bewertung aus dem Fachbeitrag von GFN und KIfL) 

 Nord  
 

Nord 1 
 

Süd 1 Süd 2 Süd 4 

Artenschutz 1111    1111    5555    3333    3333    
 
Die beiden Nordvarianten unterscheiden sich bezüglich des artenschutzrechtlichen 
Konfliktpotenzials nicht und sind daher als gleichrangig einzustufen. Bei beiden Nord-
varianten sind erhebliche Auswirkungen auf das Vorkommen von Brandgänsen im 
Spreehafen zu erwarten. 
Im Südkorridor sind mit den Artenvorkommen im Raum Moorburg, der Möwenkolonie 
Hohe Schaar und den Grünlandflächen an der Kornweide mehrere potenziell sensible 
Artenvorkommen vorhanden. Im Bereich der Möwenkolonie Hohe Schaar werden je-
doch keine wesentlichen artenschutzrechtlichen Konflikte erwartet, da bei den Varian-
ten Süd 1, Süd 2 und Süd 4 vor allem die bereits vorhandenen Verkehrsflächen ge-
nutzt werden und keine Zerschneidung von Teilflächen der Möwenkolonie zu erwarten 
ist. Im Bereich der Kornweide ist für alle Südvarianten gleichermaßen von einer Betrof-
fenheit von Moorfrosch und Wiesenvögeln auszugehen. Entscheidungserhebliche Un-
terschiede zwischen den Südvarianten ergeben sich somit, wie schon bei der Betrof-
fenheit geschützter Biotope, insbesondere im Bereich Moorburg.  
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Variante Süd 1 ist aus artenschutzrechtlicher Sicht am ungünstigsten, da sie den aus 
artenschutzrechtlicher Sicht als besonders konfliktreich einzustufenden Raum Moor-
burg-Süd beeinträchtigt. Vor allem die Habitatverluste der hier brütenden Wiesenvögel 
(Bekassine, Wachtelkönig) sind als gravierender Konflikt hervorzuheben, zudem liegt 
eine Betroffenheit von weiteren relevanten Brutvögeln und Moorfröschen vor. Bezüg-
lich der Betroffenheit von Brutvögeln kann die Zulassung mit hoher Wahrscheinlichkeit 
nur über Ausnahmeverfahren gem. § 45 (7) BNatSchG erreicht werden. Für den Moor-
frosch kann die Verwirklichung des Verbotstatbestandes nach § 44 (1) Satz 3 NatSchG 
(Schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) durch geeignete CEF-Maßnahmen 
in allen von Habitatverlust betroffenen Bereichen verhindert werden (vgl. Fachbeitrag 
Artenschutz). 
Die Varianten Süd 2 und Süd 4 sind weniger konfliktträchtig als die Variante Süd 1, da 
sie Betroffenheiten der Artenvorkommen südlich von Moorburg vermeiden. Allerdings 
sind auch bei ihnen im Bereich der Untenburger Wetterung Konflikte mit Wiesenvögeln 
und anderen Brutvögeln zu erwarten (u.a. mit Wachtelkönig, Gelbspötter, Flussregen-
pfeifer, Stieglitz, Sumpfrohrsänger), die bei der Erstellung der Projektstudie in der Form 
noch nicht bekannt waren. Auch bei den Varianten Süd 2 und Süd 4 ist aufgrund der 
Betroffenheit des Wachtelkönigs von der Erforderlichkeit artenschutzrechtlicher Aus-
nahmen für den Abschnitt im Raum Moorburg auszugehen. 
 
Bezüglich der artenschutzrechtlichen Zulässigkeit weisen alle Varianten potenziell er-
hebliche, jedoch planerisch lösbare artenschutzrechtliche Konflikte auf (s. Fachbeitrag 
von GFN und KIfL). Die Zulässigkeit aller Varianten kann unter Umständen erst im 
Rahmen eines artenschutzrechtlichen Ausnahmeverfahrens gem. § 45 (7) BNatSchG 
erreicht werden. Die Beurteilung bezieht sich bei den Südvarianten auf die Strecken-
führung östlich der A 7. Die Betroffenheiten westlich der A 7 werden durch die A 26 
ausgelöst und dem dazugehörigen Verfahren beurteilt.  
Im Rahmen des Ausnahmeverfahrens werden zwingend Alternativenprüfungen erfor-
derlich. Unter Umständen sind in diesem Zusammenhang auch gezielte Maßnahmen 
zur Sicherung des günstigen Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen) einiger betroffe-
ner Arten (v.a. Wachtelkönig) notwendig. 
 
Betroffenheit von Biotopverbundfunktionen 
Alle Varianten haben Auswirkungen auf Biotopverbundfunktionen im Planungsraum. 
Bei den beiden Nordvarianten ist es vor allem die Einengung der Grünstrukturen am 
Ernst-August-Kanal sowie dort erforderliche zusätzliche Querungen durch die Rampen 
im Anschlussbereich an die A 252. Im Südkorridor sind Gewässerverbindungen im 
Wilhelmsburger Süden und lineare Verbindungselemente für Arten trockener Säume 
auf der Hohen Schaar betroffen. Die Betroffenheit des 2. Grünen Rings südlich von 
Moorburg bei der Variante Süd 1 wird bezüglich der vorhandenen Biotopverbundfunkti-
onen nicht als erheblich eingestuft, da die Moorburger Landscheide und begleitende 
Strukturen erhalten bleiben. Insgesamt werden die Auswirkungen aller Varianten als 
gleichrangig zueinander eingestuft. 
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Betroffenheit von Ausgleichsflächen 
Beide Nordvarianten haben lediglich geringe Auswirkungen auf vorhandene Aus-
gleichsflächen. Betroffen sind jeweils straßenbegleitende Kompensationsflächen im 
Bereich der A 252. 
Bei den Südvarianten entstehen Auswirkungen auf vorhandene Ausgleichsflächen 
kleinflächig im Bereich der Hohen Schaar und des Anschlusses Ost an die A 1. Vor 
allem sind jedoch Auswirkungen auf Ausgleichsflächen im Raum Moorburg zu erwar-
ten. Die Variante Süd 2 wird hier entsprechend der Bilanz mehr als 5,5 ha durch Über-
bauung in Anspruch nehmen. Bei der Variante Süd 4 sind es mit etwas mehr als 3 ha 
bereits deutlich weniger, jedoch immer noch relativ viel. Das liegt daran, dass nördlich 
von Moorburg der sogenannte „Hügel Altenwerder“ als eine großflächige Ausgleichs-
fläche für das CTA eingerichtet wurde. Bei der Variante Süd 4 ist die Bilanz aufgrund 
des nördlichen, gestreckten Verlaufs noch etwas günstiger als bei der Variante Süd 2. 
Zu den direkten Flächenverlusten kommen Zerschneidungswirkungen und randliche 
Beeinträchtigungen. 
Die Variante Süd 1 betrifft im Vergleich zu den Varianten Süd 2 und Süd 4 weniger 
Ausgleichsflächen, mit rd. 1 ha jedoch immer noch mehr als die Nordvarianten.  
Die Auswirkungen auf Ausgleichsflächen westlich der A 7 sind der A 26 anzurechnen 
und somit nicht Gegenstand dieses Variantenvergleichs.  
 
Gesamtrangfolge Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
Innerhalb der Gesamtrangfolge der Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Viel-
falt ist die Variante Süd 1 insgesamt als die ungünstigste Variante einzustufen - vor 
allem, da sie hinsichtlich der Betroffenheit geschützter Arten am konfliktträchtigsten ist. 
Sie ist bei keinem Kriterium die günstigste Variante, sondern allenfalls gleichrangig mit 
den anderen Varianten. 
Bei den übrigen vier Varianten ist die Rangfolge auf den ersten Blick nicht eindeutig. 
Hier ist unter Einbeziehung der Bedeutung einzelner Kriterien zu differenzieren und 
eine fachliche Gewichtung der Kriterien vorzunehmen. Deutlich ist darauf hinzuweisen, 
dass eine einfache Addition einzelner Rangstufen in der folgenden Tabelle nicht legitim 
ist, da es sich nicht um Wertnoten oder –stufen, sondern Rangbezeichnungen handelt. 
 
Die Nordvarianten sind insgesamt als am günstigsten einzustufen. Diese von der Pro-
jektstudie abweichende Bewertung erklärt sich dadurch, dass sich nach neuestem 
Kenntnisstand auch im Norden von Moorburg, im Bereich der Untenburger Wetterung, 
erhebliche artenschutzrechtliche Konflikte ergeben (u.a. mit Wachtelkönig, Braunkehl-
chen, Feldschwirl, Gelbspötter, Kuckuck, Stieglitz, Sumpfrohrsänger) die bei der Erstel-
lung der Projektstudie in der Form noch nicht bekannt waren. Nach heutigem Kennt-
nisstand werden auch bei diesen Varianten artenschutzrechtliche Ausnahmeverfahren 
erforderlich. Damit werden die Varianten Süd 2 und Süd 4 ungünstiger als die Nordva-
rianten eingestuft, obwohl sie zu deutlich geringeren Verlusten geschützter Biotope 
führen als die beiden Nordvarianten. Hier sind die Konflikte im Nordkorridor (insbeson-
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dere im Spreehafen) insgesamt gegenüber den artenschutzrechtlichen Konflikten im 
Südkorridor abzuwägen. Zwar hat der Spreehafen mitsamt den Wattflächen eine be-
sondere Bedeutung für Brandgänse, dem stehen aber im Südkorridor die tw. komple-
xen Arten- und Lebensgemeinschaften mit Ansprüchen an besondere Standortbedin-
gungen und tw. längeren Entwicklungszeiträumen entgegen. Nicht zuletzt aufgrund der 
rechtlichen Bedeutung dieses Aspektes wird die Betroffenheit geschützter Arten und 
faunistischer Funktionsräume im Südkorridor stärker gewichtet. 
 
 

Tab. 49 Rangfolge Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Kriterium Nord  
 

Nord 1 
 

Süd 1 Süd 2 Süd 4 

Auswirkungen auf Schutz-
gebiete 

1 1 1 1 1 

      

Betroffenheit geschützter 
Biotope 

4 4 3 1 1 

   ++ +++ +++ 

Verlust/Beeinträchtigung 
von Biotoptypen/ Biotop-
komplexen 

3 3 3 1 2 

    + ++ 

Betroffenheit geschützter 
Arten / Betroffenheit fau-
nistischer Funktionsräume 

1 1 5 3 3 

 +++ +++  ++ ++ 

Betroffenheit von Biotop-
verbundfunktionen 

1 1 1 1 1 

      

Betroffenheit von Aus-
gleichsflächen 

1 1 3 5 4 

 +++ +++ +  + 

Gesamtrang 1111    1111    5555    3333    3333    
 ++++    ++++        ++++++++    ++++++++    
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Als betroffene Konfliktschwerpunkte, die für die Rangbildung innerhalb 
der Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt entscheidend 
sind, sind zu benennen: 
 
TP1 Spreehafen 

 geschützte Biotope (Wattflächen), Brandgänse. Betroffenheiten verur-
sachen hier beide Nordvarianten. 
 

TP2 nördlicher Teil Moorburg (Untenburger Wetterung) 
 Bei den Varianten Süd 2 und Süd 4 erheblich betroffen. 

 
TP3 südlicher Teil Moorburg (Biotopkomplexe südlich des Spülfeldes 

Moorburg) 
 Bei der Variante Süd 1 erheblich betroffen. 

TP4 Möwenkolonie Hohe Schaar 
 Wird durch alle Südvarianten tangiert. Aufgrund von Trassenoptimie-

rungen jedoch keine erheblichen Beeinträchtigungen. 
TP5 Kornweide 

 Bei allen Südvarianten betroffen. 
 

  vgl. Anlage 7 
 
 

•••      4.4.3 Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Luft 

Entscheidungserhebliche Umweltauswirkungen ergeben sich bei den Schutzgütern 
Boden und Wasser.  
 
Verlust/Beeinträchtigung von Bodenfunktionen 
Bezüglich des Schutzgutes Boden werden Verluste und Beeinträchtigungen schutz-
würdiger Böden sowie von Böden mit hohem Natürlichkeitsgrad auf der Ebene der Li-
nienbestimmung als entscheidungserhebliches Kriterium berücksichtigt.  
 
Die beiden Nordvarianten verursachen annähernd gleiche Verluste. Bei beiden Varian-
ten wird von einem Komplettverlust der Wattflächen im Spreehafen ausgegangen, da 
als Folge der Hafenquerspange die Fahrrinne aus dem Veddelkanal in den Spreehafen 
verlegt werden müsste. Dies gilt auch für die Variante Nord 1 mit der Trassenführung 
durch den Veddelkanal und dem anschließenden Tunnel unter dem Spreehafen. Zu-
sammen mit bau- und anlagebedingten Verlusten naturnaher Böden im übrigen Stre-
ckenverlauf sind bei den Nordvarianten jeweils über 31 ha Verluste oder erhebliche 
Beeinträchtigungen von schutzwürdigen oder naturnahen Böden zu bilanzieren. 
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Als insgesamt vergleichbar werden die entsprechenden Verluste und Beeinträchtigun-
gen bei den Varianten Süd 2 und Süd 4 eingestuft, die mit jeweils rd. 29 ha zu bilanzie-
ren sind. Aufgrund des Planungsmaßstabs wird die Differenz zu den Nordvarianten 
nicht als entscheidungserheblicher Unterschied eingestuft. 
 
Deutliche Unterschiede bestehen jedoch zur Varianten Süd 1, welche insgesamt die 
größten Auswirkungen beim Schutzgut Boden verursacht. Insgesamt wurden bei ihr 
mehr als 11 ha schutzwürdige Böden und rd. 60 ha Böden mit hohem Natürlichkeits-
grad als Verlust bzw. erheblich beeinträchtigt bilanziert. Die Beeinträchtigungen sind 
bei dieser Variante aufgrund der Lage südlich von Moorburg und der damit verbunde-
nen längeren Streckenführung in einem Bereich mit naturnahen Böden größer. 
 
Gesamtrangfolge Schutzgut Boden 
Die Gesamtrangfolge beim Schutzgut Boden ergibt sich aus den Auswirkungen, die 
unter dem zuvor beschriebenen Kriterium ermittelt und beschrieben wurden. Die Vari-
ante Süd 1 ist die ungünstigste Variante. Die anderen Varianten werden als gleichran-
gig eingestuft.  
 

Tab. 50 Rangfolge Schutzgut Boden 

Kriterium Nord  
 

Nord 1 
 

Süd 1 Süd 2 Süd 4 

Verlust/Beeinträchtigung 
von Bodenfunktionen 1111    1111    5555    1111    1111    
 ++++++++    ++++++++        ++++++++    ++++++++    

 
 

Als betroffene Konfliktschwerpunkte, die für die Rangbildung innerhalb 
des Schutzgutes Boden entscheidend sind, sind zu benennen: 
 

B1 Wattflächen Spreehafen 
 Betroffenheiten verursachen hier beide Nordvarianten gleichermaßen. 

 
B2 Niedermoorböden südlich Moorburg 

 Bei der Variante Süd 1 erheblich betroffen. 
 

B3 Schutzwürdige Böden und Flussmarschen im Bereich Kornweide 
 Bei allen Südtrassen betroffen. 

 
 vgl. Anlage 8 
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Betroffenheit von Oberflächengewässern 
Bei den Nordvarianten sind in größerem Umfang Tidegewässer durch dauerhafte  
Überbauung bzw. Verfüllung betroffen. Dies betrifft insbesondere den Veddelkanal und 
einen Teilbereich des Köhlbrands an der Einfahrt zur Rugenberger Schleuse die ver-
füllt werden müssen. Des Weiteren werden Rugenberger Hafen, Travehafen, Reiher-
stieg und Spreehafen baubedingt betroffen. Sämtliche Tidegewässer (auch alle tidebe-
einflussten Hafengewässer) wurden bei der Definition der Raumwiderstandsklassen 
der Tideelbe zugeordnet und somit als Hauptgewässer deklariert. 
So werden bei der linienbestimmten Nordtrasse mehr als 11 ha Hauptgewässer durch 
den Baukörper überbaut. Bei der Variante Nord 1 sind es etwas weniger, allerdings 
immer noch mehr als 10 ha. Dagegen sind die Betroffenheiten bei den Südvarianten 
deutlich geringer. Bei den Südvarianten sind jeweils rd. 1 - 2 ha Hauptgewässer betrof-
fen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Süderelbequerung, kleinflächig 
auch um Wettern im Bereich der Kornweide und tw. in Moorburg. Darüber hinaus sind 
durch die Südvarianten die Wettern- und Grabensysteme in Moorburg und im Süden 
von Wilhelmsburg potenziell hydraulisch betroffen, z.B. durch den Tunnel und den Trog 
im Bereich der Kornweide. Da die Wasserstände in den Wettern- und Grabensystemen 
geregelt werden, können evtl. Beeinflussungen durch die Hafenquerspange im Rah-
men der Gewässerbewirtschaftung ausgeglichen werden. Verglichen mit den Auswir-
kungen auf die Hauptgewässer im Nordkorridor sind mögliche Betroffenheiten im Süd-
korridor somit äußerst gering.  
Die Hochbrücken über die Süderelbe, bzw. den Köhlbrand sind in der rechnerischen 
Bilanz der Vollständigkeit halber als Überbauung enthalten. Sie sind jedoch aufgrund 
der hohen lichten Höhe nicht als erhebliche Beeinträchtigung der Gewässer einzustu-
fen. Damit verbleiben vor allem bei den Nordvarianten aufgrund der Überbauung und 
Verfüllung größerer Gewässer erhebliche Betroffenheiten, weshalb sie bezüglich der 
Auswirkungen auf Oberflächengewässer ungünstiger als die Südvarianten einzustufen 
sind. Innerhalb der Südvarianten sind keine entscheidungserheblichen Unterschiede 
abzuleiten. 
Bezüglich der Betroffenheit von Zielsetzungen der europäischen Wasserrahmenrichtli-
nie (WRRL) sind alle Varianten als gleichrangig einzustufen. Da es sich bei allen be-
troffenen Gewässern entweder um künstliche Gewässer (Kanäle, Gräben) oder erheb-
lich veränderte Wasserkörper (z.B. Hafenbecken, auch die Abschnitte der Süderlebe) 
im Sinne von Artikel 4(3) der europäischen Wasserrahmenrichtlinie handelt, sind die für 
solche Gewässer geltenden, spezifizierten Zielsetzungen der Wasserrahmenrichtlinie 
(Artikel 4(1)) zu beachten. Das Verschlechterungsgebot in Artikel 4 (1), das für alle 
Oberflächenwasserkörper gilt, wird nicht berührt. Der derzeitige ökologische und che-
mische Zustand der Oberflächenwasserkörper wird nicht verändert. Zwar verursachen 
die Varianten vereinzelt Eingriffe in Gewässer, der ökologische und chemische Zu-
stand der künstlichen Gewässer und der erheblich veränderten Wasserkörper wird 
dadurch jedoch nicht verändert. Dabei ist zu beachten, dass das System der Tideelbe 
einschließlich der tidebeeinflussten Hafenbecken als ein Wasserkörper definiert ist (s. 
[25]). Die darüber hinaus für künstliche Gewässer und erhebliche veränderte Wasser-



DEGES, Linienbestimmung A 252 Hafenquerspange Hamburg  

Umweltverträglichkeitsstudie 217 
 

 

körper geltende Zielsetzung des Erreichens eines guten ökologischen Potenzials und 
eines guten chemischen Zustandes (Artikel 4(1) WRRL) wird ebenfalls nicht berührt. 
Über die bereits aufgrund der bestehenden Nutzungen vorhandenen Einschränkungen 
hinaus würde der Bau einer Hafenquerspange nicht zu weiteren Einschränkungen des 
Entwicklungspotenzials der Gewässer führen. Maßnahmen zur Verbesserung des öko-
logischen und chemischen Zustandes bleiben weiterhin möglich. Der chemische Zu-
stand wird nicht verschlechtert. Hierzu ist zu beachten, dass im Sinne einer Umweltop-
timierung die Regeln der Technik und die Vorgaben nach Landesrecht (Hamburgisches 
Wassergesetz) bezüglich einer schadlosen Ableitung anfallenden Oberflächenwassers 
zu beachten sind.  
 
Beeinträchtigung/Gefährdung des Grundwassers 
Bei den Nordvarianten ist eine erhebliche Beeinflussung des Grundwassergeschehens 
(Aufstau, Absenkung, Veränderung der Fließrichtung) nicht zu erwarten. Wasser-
schutzgebiete und Bereiche mit einer hohen Verschmutzungsempfindlichkeit des 
Grundwassers sind im Nordkorridor nicht betroffen. Es besteht eine geringe Wahr-
scheinlichkeit des Störens hydraulischer Deckschichten und ein potenzielles Risiko 
einer GW-Verschmutzung durch Verschleppung von Schadstoffen in tiefere Boden-
schichten. Dies gilt vorrangig für baubedingte Eingriffe ins Grundwasser (z.B. bei Tie-
fengründungen), die bei der Maßnahme in jedem Fall erforderlich werden. Eine ent-
sprechende Bewertung wurde im Rahmen der Vorplanung der ReGe Hamburg durch 
Baugrund Strahlsund vorgenommen. Bezüglich der potenziellen Auswirkungen auf das 
Grundwasser (z.B. die mit Tiefgründungen oder dem Tunnelbau grundsätzlich verbun-
denen Risiken) wird davon ausgegangen, dass entsprechend dem Stand der Technik 
keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen verbleiben. Die beiden Nordvarianten 
werden daher in dieser Hinsicht als gleichrangig zueinander eingestuft. 
 
Bei den Südvarianten ist durch den Tunnel Kornweide und die Trogstrecke zur A 1 eine 
geringfügige Beeinflussung des Grundwassergeschehens (Aufstau, Absenkung) mög-
lich. Die Flussmarschen dort sind noch nicht wie in anderen Bereichen (z.B. dem Ha-
fengebiet) künstlich aufgehöht, so dass tw. noch relativ geringe Grundwasserflurab-
stände auftreten. Aufgrund dieser Risiken ergeben sich gegenüber den Nordvarianten 
leichte Nachteile für die Südvarianten. Bereiche mit einer hohen Verschmutzungsemp-
findlichkeit sind jedoch auch bei den Südvarianten nicht betroffen.  
Entscheidungserhebliche Unterschiede ergeben sich bei den Südvarianten aufgrund 
der bestehenden Grundwassernutzung südlich von Moorburg. Die Variante Süd 1 ver-
läuft südlich von Moorburg über ein Brunnengelände der Hamburger Wasserwerke. 
Dort wird aus einem Tiefbrunnen Trinkwasser für das Wasserwerk Süderelbmarsch 
gefördert. In dem Bereich besteht potenziell ein höheres Risiko von Grundwasserver-
schmutzungen auch wenn der Tiefbrunnen im Vergleich zu westlich der A 7 vorhande-
nen Horizontalfilterbrunnen als relativ unempfindlich gegenüber dem Vorhaben einge-
stuft wird. Außer der gesetzlichen Schutzzone um die Brunnenfassung ist kein Was-
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serschutzgebiet vorhanden. Entsprechende Schutzmaßnahmen nach RiStWag, ggf. 
auch eine Verlagerung des Brunnens, sind dort erforderlich.  
Unter der Maßgabe der anzuwendenden Maßnahmen nach RiStWag bzw. einer evtl. 
Verlagerung des Brunnens wird davon ausgegangen, dass die Trinkwasserversorgung 
gewährleistet bleibt. Die Betroffenheit des Brunnens wird jedoch im Rahmen dieser 
UVS als umwelterheblich eingestuft. Die mit einer Betroffenheit des Brunnens verbun-
denen wirtschaftlichen Aspekte sind innerhalb dieser UVS nicht entscheidungsrelevant. 
 
Gesamtrangfolge Schutzgut Wasser 
Bezüglich der Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser werden die Varianten Süd 2 
und Süd 4 als gleichrangig zueinander und insgesamt als am günstigsten eingestuft. 
Zwar sind bei den Südvarianten im Wilhelmsburger Süden Beeinflussungen des 
Grundwassergeschehens möglich, das Risiko von GW-Verschmutzungen wird jedoch 
nicht größer eingestuft als bei den Nordvarianten. Für die Südvarianten spricht vor al-
lem, dass bei ihnen keine größeren Oberflächengewässer durch Verfüllung verloren 
gehen und darüber hinaus auch die überbaute Gewässeroberfläche (z.B. durch Hoch-
straßen) insgesamt deutlich geringer ist als bei den Nordvarianten. Die Variante Süd 1 
belegt insgesamt den mittleren Rang. Zwar wird sie aus den o.g, Gründen günstiger als 
die Nordvarianten eingestuft, allerdings hat sie aufgrund der Betroffenheit des Brun-
nengeländes südlich von Moorburg Nachteile gegenüber den Varianten Süd 2 und 
Süd 4. Insgesamt sind die Unterschiede zwischen den Varianten eher gering. 
 

Tab. 51 Rangfolge Schutzgut Wasser 

Kriterium Nord  
 

Nord 1 
 

Süd 1 Süd 2 Süd 4 

Betroffenheit von Oberflä-
chengewässern 

4 4 1 1 1 

   +++ +++ +++ 

Beeinträchti-
gung/Gefährdung des 
Grundwassers 

1 1 5 3 3 

 + +  + + 

Gesamtrang 4444    4444    3333    1111    1111    
         ++++    ++++    ++++    
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Als betroffene Konfliktschwerpunkte, die für die Rangbildung innerhalb 
des Schutzgutes Wasser entscheidend sind, sind zu benennen: 
 

W1 Rugenberger Hafen  
 Überbauung, Teilverfüllung von Oberflächengewässern. Betroffenhei-

ten durch beide Nordvarianten. 
 

W2 Travehafen 
 Überbauung, Teilverfüllung von Oberflächengewässern. Betroffenhei-

ten durch beide Nordvarianten. 
 

W3 Veddelkanal / Spreehafen 
 Verfüllung des Veddelkanals, Verlegung der Fahrrinne in den Spree-

hafen. Betroffenheiten durch beide Nordvarianten. 
 

W4 Kornweide 
 Risiko der Beeinflussung des Grundwassergeschehens durch den 

Tunnel Kornweide und den anschließenden Trog bis zur A 1. 
 

W5 Trinkwasserbrunnen südlich von Moorburg 
 Betroffenheit bei der Variante Süd 1. 

 

 vgl. Anlage 8 
 
 
Einfluss auf lufthygienische Ausgleichsfunktionen 
Bei beiden Nordvarianten sind bau-, anlage-, und betriebsbedingte Betroffenheiten des 
südlichen Spreehafens und der sich südlich anschließenden Bereiche, einschließlich 
der Freiraumachse Ernst-August-Kanal, zu erwarten. Bei den Südvarianten sind diese 
vor allem für die Bereiche Moorburg und das südliche Wilhelmsburg zu prognostizie-
ren. Da im Süden von Wilhelmsburg mit dem Tunnel Kornweide und dem Trog bis zur 
A 1 bereits wesentlich die Ausbreitung von Immissionen vermieden wird, werden die 
Varianten in Bezug auf mögliche Immissionsbelastungen als gleichrangig eingestuft 
(vgl. Bewertung beim Schutzgut Menschen). Bei der Variante Süd 1 ist im Bereich des 
bereits beim Schutzgut Wasser berücksichtigten Brunnengeländes ein Immissions-
schutzwald durch Überbauung und Teilverlust betroffen. Diese Funktion als Immissi-
onsschutzwald steht in direktem Zusammenhang mit der Grundwassernutzung. Da 
Auswirkungen auf das Brunnengelände schon beim Schutzgut Wasser berücksichtigt 
werden, ist dieser Aspekt für die Schutzgüter Klima und Luft nicht entscheidungsrele-
vant. 
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Gesamtrangfolge Schutzgüter Klima und Luft 
Die Hamburger Luftqualität ist allgemein als gut zu bezeichnen. Dies liegt vor allem an 
der maritimen Prägung des Klimas, was für einen regelmäßigen Luftaustausch und 
eine gute Durchmischung sorgt. Trotz dieser klimageographisch begünstigten Lage 
Hamburgs haben auch in Hamburg Freiflächen, insbesondere Freiflächen mit direktem 
Bezug zu Wohnquartieren, eine besondere Bedeutung für den Schutz des lokalen Kli-
mas und der Luftqualität. Daher ergeben sich auch bei der Hafenquerspange erhebli-
che Konflikte mit den Schutzgütern Klima und Luft durch den Verlust entsprechender 
Freiflächen. Die Auswirkungen der einzelnen Varianten diesbezüglich werden als na-
hezu gleichrangig eingestuft, so dass sich bei den Schutzgütern Klima und Luft keine  
entscheidungserheblichen Unterschiede ergeben.  
 

Tab. 52 Rangfolge Schutzgüter Klima und Luft 

Kriterium Nord  
 

Nord 1 
 

Süd 1 Süd 2 Süd 4 

Einfluss auf lufthygieni-
sche Ausgleichsfunktio-
nen 

1111    1111    1111    1111    1111    
                     

 
 

Als betroffene Konfliktschwerpunkte innerhalb der Schutzgüter Klima 
und Luft sind zu benennen: 
 
KL1 Spreehafen und Freiraumache Ernst-August-Kanal 

 Bei beiden Nordtrassen betroffen. 
 

KL2 südliches Moorburg 
 Bei Variante Süd 1 betroffen. 

 
KL3 nördliches Moorburg 

 Bei den Varianten Süd 2 und Süd 4 betroffen. 
 

KL4 südliches Wilhelmsburg / Kornweide 
 Bei allen Südtrassen betroffen. 

 

 vgl. Anlage 8 
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•••      4.4.4 Schutzgüter Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter 

 
Auswirkungen auf Schutzgebiete und Fachplanungen 
Während bei den Nordvarianten keine Landschaftsschutzgebiete betroffen sind, durch-
fahren die drei Südvarianten das Landschaftsschutzgebiet Moorburg. Zudem ist im 
Bereich Moorburg auch ein Bereich betroffen, der im Landschaftsprogramm als Be-
reich zum Schutz des Landschaftsbildes benannt ist. Bei der Variante Süd 1 ist dessen 
Betroffenheit am größten, wohingegen bei den Varianten Süd 2 und Süd 4 dieser Be-
reich nur marginal nördlich von Moorburg betroffen ist. Die Variante Süd 1 führt zudem 
zu einer wesentlichen Betroffenheit des 2. Grünen Rings Hamburgs im Süden von 
Moorburg. Sowohl Nord- und Südvarianten betreffen die Landschaftsachsen Süderel-
be/Köhlbrand und Reihersteig. Im Nordkorridor ergeben sich zudem erhebliche Betrof-
fenheiten innerhalb der Landschaftsachse Ernst-August-Kanal, im Südkorridor ist die 
östliche Elbtalachse durch den Abschnitt Kornweide östlich des Tunnels betroffen. 
Trotz der zunächst offensichtlich geringen Auswirkungen auf Schutzgebiete und Aus-
weisungen des Landschaftsprogramms werden die Nordvarianten nicht pauschal güns-
tiger als die Südvarianten bewertet. Relevant sind hier städtebauliche Leitplanungen im 
Wilhelmsburger Norden (IBA, Sprung über die Elbe), in deren Rahmen das Land-
schaftsbild, insbesondere im Bereich Spreehafen aber auch Ernst-August-Kanal, eine 
sehr wesentliche Bedeutung erlangt. 
Daher wird die linienbestimmte Nordtrasse im Rang mit der Variante Süd 1 gleichge-
setzt. Da die Variante Nord 1 trotz des Spreehafentunnels nach wie vor wesentlichen 
Einfluss auf das Landschaftsbild im Wilhelmsburger Norden nimmt, wird sie ungünsti-
ger eingestuft als die Varianten Süd 2 und Süd 4. 
 
Betroffenheit von Landschaftsbildeinheiten 
Sowohl durch die Nord- als auch durch die Südvarianten sind Landschaftsbildeinheiten 
hoher Empfindlichkeit betroffen. Nicht bewertet werden dabei die neuen Großbrücken 
innerhalb der einzelnen Varianten, da bei ihnen davon ausgegangen werden muss, 
dass es sich um neue stadtbildprägende Bauwerke im urbanen Raum mit ggf. neuer 
Wahrzeichenfunktion für Hamburg handeln wird. Diesbezüglich wird auch auf den städ-
tebaulichen Fachbeitrag verweisen (Unterlage 6.4), in dem aus städtebaulicher Sicht 
eine Auseinandersetzung mit den visuellen Wirkungen der Brückenbauwerke erfolgt. 
Somit verbleiben im Nordkorridor Beeinträchtigungen des Spreehafens und der Frei-
raumachse Ernst-August-Kanal, wobei der Spreehafentunnel in Variante Nord 1 zur 
Vermeidung erheblicher Veränderungen des Landschaftsbildes beiträgt. Variante 
Nord 1 ist insofern günstiger als die linienbestimmte Nordvariante. 
Die Südvarianten werden in ihrer östlichen Streckenführung als neutral angesehen, da 
der Tunnel Kornweide und die anschließende Troglage bis zur A 1 auch bezüglich des 
Landschaftsbildes zu einer wesentlichen Umweltoptimierung führen. Somit unterschei-
den sich die Südvarianten im Wesentlichen im Bereich Moorburg voneinander. Am 
günstigsten in Bezug auf das Schutzgut Landschaft werden die beiden Varianten Süd 2 
und Süd 4 eingestuft. Durch ihre Lage nördlich von Moorburg vermeiden sie Zer-
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schneidungswirkungen im Bereich südlich von Moorburg, die bei der Variante Süd 1 zu 
erwarten sind. Die beiden Varianten Süd 2 und Süd 4 sind im Hinblick auf die Betrof-
fenheit von Landschaftsbildeinheiten als gleichrangig mit der Variante Nord 1 einge-
stuft. 
 
Gesamtrangfolge Schutzgut Landschaft 
Die Beurteilung des Schutzgutes Landschaft unterliegt innerhalb eines so stark urbani-
sierten Planungsraumes sehr stark der Abwägung. Erhebliche Beeinträchtigungen des 
Landschafts- bzw. Ortsbildes sind lediglich in den Bereichen zu erwarten, in denen 
noch größere Vorkommen relativ naturnaher Grünstrukturen oder große offene Was-
serflächen der Eigenart des Landschafts- bzw. Ortsbildes eine besondere Prägung 
verleihen. Dies gilt im Nordkorridor für die Bereiche Spreehafen mit Ernst-August-Kanal 
und im Südkorridor für das Landschaftsbildensemble Moorburg. Hier sind verbunden 
mit einer neuen Hafenquerspange z.T. erhebliche visuelle Beeinträchtigungen (z.B. 
Zerschneidungswirkungen) vorhandener Freiraumachsen bzw. Landschaftsachsen zu 
erwarten. Im Süden von Moorburg wäre zudem ein Bereich betroffen, der innerhalb 
des großräumigen Freiraumverbundsystems Hamburgs als Teil des 2. Grünen Rings 
eine besondere Bedeutung einnimmt. Dagegen stehen die Freiraumbereiche im Wil-
helmsburger Norden, allen voran der Spreehafen, die zwar nicht innerhalb des Land-
schaftsprogramms besonders zur Geltung kommen, deren Zustand des Landschafts-
bildes aber aufgrund aktueller städtebaulicher Leitplanungen Hamburgs eine herausra-
gende Bedeutung zukommt. Aufgrund dieser fachplanerischen Wertzuweisungen wird 
die Variante Süd 1 gleichrangig zu der linienbestimmten Nordtrasse gesehen.  
 
Die Tunnel- und Trogabschnitte werden als bereits optimierte Linienführungen berück-
sichtigt. Dies gilt sowohl für einen Tunnel zur Querung des Spreehafens als auch für 
den Tunnel Kornweide und die anschließende Trogstrecke bis zur A 1 und sind somit 
nicht entscheidungserhebliche Konfliktschwerpunkte. Dass die Variante Nord 1 den-
noch ungünstiger als die Varianten Süd 2 und Süd 4 eingestuft wird liegt daran, dass 
trotz des Spreehafentunnels erhebliche Konflikte im Wilhelmsburger Norden und damit 
der städtebaulichen Leitplanung bestehen. Im Vergleich dazu werden die Konflikte in 
Moorburg als geringer angesehen. Insgesamt sind die Unterschiede zwischen den Va-
rianten eher gering. 
 
Der Einfluss von Großbrücken auf das Landschafts- bzw. Stadtbild wird im Rahmen 
des Variantenvergleichs als neutral gewertet, da bei den neuen Großbrücken von einer 
das Stadtbild prägenden Wirkung mit ggf. neuer Wahrzeichenfunktion für Hamburg 
ausgegangen wird. 
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Tab. 53 Rangfolge Schutzgut Landschaft 

Kriterium Nord  
 

Nord 1 
 

Süd 1 Süd 2 Süd 4 

Auswirkungen auf Schutz-
gebiete und Fachplanun-
gen 

4 3 4 1 1 

  +  + + 

Betroffenheit von Land-
schaftsbildeinheiten 

4 1 4 1 1 

  +  + + 

Gesamtrang 4444    3333    4444    1111    1111    
     ++++        ++++    ++++    

 
 

Als betroffene Konfliktschwerpunkte, die für die Rangbildung innerhalb 
des Schutzgutes Landschaft entscheidend sind, sind zu benennen: 
 

L1 Spreehafen 
 Betroffenheit nur bei der linienbestimmten Nordvariante. 

 
L2 Ernst-August-Kanal 

 Betroffenheiten durch beide Nordvarianten. 
 

L3 Landschaftsbildensemble Moorburg 
 Betroffenheiten vorrangig durch die Variante Süd 1. 

 
 vgl. Anlage 9 
 
 
Betroffenheit von Denkmalen und erkannten Denkmalen 
Für das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter wurde die Betroffenheit von Bau-
denkmalen, Bodendenkmalen und erkannten Denkmalen beurteilt. Bei allen Varianten 
ist in geringem Umfang mit einer Betroffenheit kulturhistorisch bedeutsamer Objekte 
unterschiedlicher Wertigkeit zu rechnen. Dabei ist der Umfang der betroffenen Objekte 
insgesamt jeweils miteinander vergleichbar. Bei den Nordvarianten sind einige erkann-
te Denkmale im Hafenbereich betroffen (Hafenbecken und Schleusenanlagen). Bei den 
Südvarianten ist dagegen ein als erkanntes Denkmal registriertes Hofgebäude in Still-
horn potenziell gefährdet. Hinzu kommen bei den Südvarianten je nach Trassenfüh-
rung in Moorburg Verluste und Beeinträchtigungen von Bodendenkmalen. Keine der 
Varianten führt zu einer im Vergleich deutlich umfangreicheren Betroffenheit oder be-
einträchtigt nach derzeitigem Kenntnisstand Objekte mit einer außergewöhnlichen kul-
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turhistorischen Bedeutung. Konkret können die Auswirkungen auf einzelne Objekte 
erst im Zuge weiterer Detailplanungen beurteilt werden. 
 
Gesamtrangfolge Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Bezüglich der Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter werden 
die Varianten daher als gleichrangig eingestuft. 
 

Tab. 54 Rangfolge Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kriterium Nord  
 

Nord 1 
 

Süd 1 Süd 2 Süd 4 

Betroffenheit von Denk-
malen und erkannten 

Denkmalen 
1111    1111    1111    1111    1111    

                     
 
 

Für das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter ergeben sich außer 
einigen Einzelkonflikten keine Konfliktschwerpunkte. 
 

 
 
 

•••      4.5 Schutzgutübergreifender Variantenvergleich 

In diesem Kapitel erfolgt aufbauend auf die zuvor dargestellten Bewertungen eine Ge-
samtreihung der Varianten aus Umweltsicht. Dazu sind in der folgenden Tabelle die 
schutzgutbezogenen Einzelreihungen zusammengefasst. Die farbliche Kennzeichnung 
soll die Rangbildung etwas mehr verdeutlichen. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass 
die Unterschiede zwischen dem günstigsten Rang und dem ungünstigsten Rang nicht 
zwangsläufig sehr groß sein müssen (s. Vorteilsbildung).  
 
Da die Varianten bezüglich der Schutzgüter Klima, Luft, Kultur- und sonstige Sachgüter 
gleichrangig sind, nehmen diese Schutzgüter innerhalb des Gesamtvergleichs keinen 
Einfluss auf die Rangfolge. Bei den Schutzgütern Boden, Wasser und Landschaft ha-
ben einzelne Varianten gegenüber anderen Varianten Vorteile. Diese Vorteile sind je-
doch (ausgenommen beim Schutzgut Boden) nicht deutlich ausgeprägt. Dazu sind 
innerhalb der Schutzgüter Boden, Wasser und Landschaft deutlich weniger zulas-
sungskritische Auswirkungen betroffen als bei Menschen, Tiere und Pflanzen, so dass 
diesen Schutzgütern innerhalb der Gesamtrangbildung ein geringeres Gewicht zu-
kommt. 
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Deutliche bis sehr deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Varianten ergeben sich 
dagegen bei den Schutzgütern Menschen und menschliche Gesundheit. Den Auswir-
kungen auf  Wohn- und Erholungsfunktionen im Norden von Wilhelmsburg kommt auf-
grund der Lage der Trasse innerhalb des sehr stark urban geprägten Planungsraumes 
eine besondere Bedeutung innerhalb des Gesamtvergleichs zu. Die Belange des 
Schutzgutes Menschen und der menschlichen Gesundheit werden daher bei den 
Nordvarianten am höchsten gewichtet. 
 
Auch innerhalb der Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt ergeben sich 
z.T. deutliche Vorteile für einzelne Varianten. Teilweise sind diesbezüglich vom Grund-
satz her zulassungskritische Kriterien betroffen (z.B. Verdrängung geschützter Arten, 
Erfordernis artenschutzrechtlicher Ausnahmen). Im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
(s. Unterlage 6.3 und Band 3) von GFN und KIFL wird jedoch dargelegt, dass die ar-
tenschutzrechtlichen Konflikte planerisch lösbar sind und bezüglich des Artenschutz-
rechtes alle Varianten unter der Voraussetzung zulassungsfähig sind, dass nachge-
wiesen werden kann, dass die konfliktärmeren Varianten aus anderen Gründen keine 
zumutbaren Alternativen darstellen. Dieser Aspekt wird innerhalb der artenschutzrecht-
lichen Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit der Variante Süd 1 von GFN und KIfL 
(s. Band 3) ebenfalls berücksichtigt.  
 
Deutlich ist darauf hinzuweisen, dass eine einfache Addition einzelner Rangstufen in 
der folgenden Tabelle nicht legitim ist, da es sich nicht um Wertnoten oder –stufen, 
sondern Rangbezeichnungen handelt.  
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Tab. 55 Gesamtbewertung und Rangbildung aus Umweltsicht 
(Hinweis zur Rangbildung bei den Varianten Süd 1 und Nord 1: aufgrund Betroffenheit eines 
urban geprägten Stadtraumes bei der Variante Nord 1 hat das Schutzgut Menschen, mensch-
liche Gesundheit ein deutlich höheres Gewicht als die anderen Schutzgüter, s. auch Hinwiese 
im Text) 

 Nord  
 

Nord 1 
 

Süd 1 Süd 2 Süd 4 

Menschen, menschli-
che Gesundheit *1 

5 4 3 1 1 

  ++ +++ + + 

Tiere, Pflanzen,  
biologische Vielfalt * 2 

1 1 5 3 3 

 + +  ++ ++ 

Boden 1 1 5 1 1 

 ++ ++  ++ ++ 

Wasser 4 4 3 1 1 
   + + + 

Klima und Luft 1 1 1 1 1 
      

Landschaft 4 3 4 1 1 
  +  + + 

1 1 1 1 1 Kultur- und sonstige 
Sachgüter      

Gesamt-Rangfolge 5 3 3 1 1 

  ++ ++ +++ +++ Hinweise: 
Gewichtung 

*1  Innerhalb der Varianten Süd 1 und Nord 1 hat dieses Schutzgut eine besondere Bedeutung für die  
     Rangfolgenbildung. Bei der Variante Nord 1 sind die Belange des Menschen deutlich stärker  
     betroffen als bei Süd 1 und werden dementsprechend bei der Rangbildung stärker gewichtet 
*2  Trotz erheblicher artenschutzrechtlicher Konflikte stehen den Varianten diesbezüglich keine Zulas-

sungshemmnisse entgegen, dies rechtfertigt eine stärkere Gewichtung der Belange des Schutzgutes 
Menschen, menschliche Gesundheit innerhalb der Rangbildung zwischen Süd 1 und Nord 1 

Rangbildung 1111   erster Rang      (günstigste Variante) 3  3  3  3   mittlerer Rang  5555    letzter Rang        (ungünstigste Variante) 
Vorteilsbildung gegenüber der nächstrangig schlechteren Variante 

+    leichter Vorteil ++   deutlicher Vorteil +++   sehr deutlicher Vorteil 

Aspekte mit besonderer Endscheidungsrelevanz im Variantenvergleich 

1 günstigste Variante innerhalb zulassungskritischer Auswirkungen  
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Unter den zuvor genannten Bedingungen wird im Gesamtvergleich die linienbestimmte 
Variante Nord im Verhältnis zu den neu entwickelten Trassenführungen und unter der 
Berücksichtigung neuer Planungsrandbedingungen als die ungünstigste Variante ein-
gestuft. Entscheidende Nachteile hat die linienbestimmte Nordtrasse aufgrund der 
massiven Konflikte mit Wohn- und Erholungsfunktionen, die bei keiner der anderen 
Varianten in dieser Form zu erwarten sind.   
 
Die Varianten Nord 1 und Süd 1 werden insgesamt als gleichrangig eingestuft, obwohl 
sie sich bezüglich der Art der Auswirkungen z.T. deutlich voneinander unterscheiden. 
Die wesentlichen Unterschiede zwischen diesen Varianten ergeben sich bei den Be-
troffenheiten des Schutzgutes Menschen und der biotischen Schutzgüter Tiere und 
Pflanzen. Erheblichen Konflikten mit Wohn- und Erholungsfunktionen und dem Schutz 
der menschlichen Gesundheit im Wilhelmsburger Norden stehen Konflikte mit den 
Schutzgütern Tiere und Pflanzen im Süden von Moorburg gegenüber.  
Wesentlicher Konflikt bei der Variante Nord 1 ist  - ähnlich wie bei der linienbestimmten 
Nordtrasse - die Betroffenheit der Wohn- und Erholungsfunktionen am Nordrand von 
Wilhelmsburg. Durch den Teiltunnel Spreehafen werden die Konflikte teilweise redu-
ziert, jedoch sind die zu erwartenden Auswirkungen auf Wohn- und Erholungsfunktio-
nen insgesamt immer noch deutlich größer als bei den Südvarianten. Die Wohn- und 
Erholungsfunktionen in Moorburg erreichen nicht die Qualität und Relevanz der Struk-
turen im Wilhelmsburger Norden. Im Vergleich zu dem 2. Grünen Ring sind die sied-
lungsnahen Grünflächen am Ernst-August-Kanal bezüglich der Erholungsfunktionen 
als deutlich höherwertiger anzusehen. Der 2. Grüne Ring südlich von Moorburg ist in 
vielfacher Hinsicht vorbelastet (Lärm, Zerschneidungswirkungen) und stellt im Wesent-
lichen eine reine Verbindungsstrecke zwischen Harburg und der Elbmarsch dar. Auf-
enthaltswert und Erholungsfunktionalität sind dort an sich eher gering. Dies verhält sich 
mit den Strukturen im Norden von Wilhelmsburg ganz anders. Der Kanal und die um-
gebenden Grünstrukturen (u.a. Park- und Kleingartenflächen) haben eine sehr hohe 
Bedeutung als siedlungsnaher Erholungsraum für den ansonsten verdichteten Stadtteil 
Rotehaus. Da beide Nordvarianten in diese Strukturen erheblich eingreifen, sind sie 
bezüglich des Teilschutzgutes Erholen deutlich ungünstiger anzusehen als die Variante 
Süd 1.  
 
So stehen mit der Variante Süd 1 vor allem erhebliche Auswirkungen auf die Biotop-
komplexe und Artenvorkommen südlich Moorburg den Auswirkungen auf das Schutz-
gut Menschen bei den Nordvarianten gegenüber. 
Die naturschutzfachlichen und artenschutzrechtlichen Konflikte sind jedoch planerisch 
lösbar und stellen aus rechtlicher Sicht keine Zulassungshemmnisse dar. Daher wer-
den in diesem speziellen Fall die Belange des Schutzgutes Menschen mindestens 
gleichwertig zu den artenschutzrechtlichen Konflikten gesehen. Da die Belange des 
Schutzgutes Menschen/menschliche Gesundheit bei der Variante Nord 1 deutlich stär-
ker betroffen sind als bei der Variante Süd 1, werden beide Varianten als gleichrangig 
eingestuft - trotz der Nachteile der Variante Süd 1 bei anderen Schutzgütern. 
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Positiv ist bei der Variante Süd 1 herauszustellen, dass im Rahmen der Vorplanungen 
zum Anschluss an die A 26 und zur Lage des Autobahnkreuzes nicht die aus Umwelt-
sicht ungünstigere, südlichste Linienführung weiter verfolgt wird, sondern die aus Um-
weltsicht günstigere Lage nördlich des Umspannwerkes. Neben der Umweltoptimie-
rung durch Tunnel- und Trogstrecken im Bereich Kornweide/Stillhorn wird dadurch bei 
der Variante Süd 1  ein weiterer wesentlicher Konfliktschwerpunkt mit bestehenden 
Ausgleichsflächen und dem 2. Grünen Ring Hamburgs weitestgehend umgangen. 
 
Sehr deutlich sind im Gesamtvergleich die Vorteile der Varianten Süd 2 und Süd 4 er-
kennbar. Aufgrund der Tunnel- und Trogstrecken im Bereich Kornweide/Stillhorn und 
der nördlichen Lage von Moorburg wird im Vergleich zu den übrigen Varianten die bes-
te Umweltoptimierung erreicht. Die beiden Varianten Süd 2 und Süd 4 verursachen 
durch die Lage im Norden von Moorburg, angelehnt an die Hafenanlagen des CTA, die 
geringsten Auswirkungen auf die Erholungs- und Freiraumverbundfunktionen insge-
samt. Dies gilt auch für das Landschaftsbild. Bezüglich der Immissionsbelastungen der 
Ortschaft Moorburg, insbesondere Lärm, haben die nördlichen Trassenführungen der 
Varianten Süd 2 und Süd 4 Vorteile im Vergleich zur Variante Süd 1. Bezüglich der 
biotischen Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt sind die Varianten Süd 
2 und Süd 4 zwar nicht die günstigsten, die beiden Nordvarianten Nord 1 und Nord 
linienbestimmt haben jedoch nur leichte Vorteile gegenüber Süd 2 und Süd 4. Die Va-
rianten Süd 2 und Süd 4 verursachen zwar größere artenschutzrechtliche Konflikte, 
verursachen aber gleichzeitig einen deutlich geringeren Verlust hochwertiger und ge-
schützter Biotope.    
 
Aus Umweltsicht sind die Varianten Süd 2 und Süd 4 insgesamt die günstigsten Vari-
anten. 
 
 

5.0 Kumulative Umweltauswirkungen mit anderen Planungen und 
Projekten  

Im Planungsraum bestehen neben der Planung der Hafenquerspange zahlreiche wei-
tere raumbedeutsame Planungen und Projekte mit unterschiedlichen Planungstiefen 
und Rechtsverbindlichkeiten. Dies sind z.B. 
 

• die Planungen der Bahnprojekte Süderelbe, 

• die Neubauplanung der A 26, 

• Planungen für einen 8-streifigen Ausbau der A 7, 

• Planungen für einen 8-streifigen Ausbau der A 1, 

• die geplante Verlegung der B 4/75, 

• sonstige Hafenplanungen (insbesondere im Hafenerweiterungsgebiet), 

• Planungen von IBA (Internationale Bauausstellung 2013) und igs (Internationale 
Gartenschau 2013) 
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Durch die räumliche Konzentration dieser verschiedenen Projekte und der geplanten 
Hafenquerspange sind kumulativen Umweltauswirkungen möglich, d.h. in Abhängigkeit 
von den Wirkfaktoren der anderen Vorhaben und tw. auch deren zeitlicher Umsetzung, 
können sich die bereits für die Hafenquerspange dargestellten Umweltauswirkungen 
verstärken, ggf. aber auch verringern.  
 
Die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit und der Intensität kumulativer Wirkungen ande-
rer Pläne und Projekte mit der Hafenquerspange ist allerdings mit methodischen 
Schwierigkeiten verbunden, solange zu den anderen Plänen und Projekten noch keine 
verlässlichen Angaben zum Umfang und Intensität der Wirkfaktoren vorliegen (z.B. 
Lage, Flächenverbrauch, Verkehrsbelastungen, Immissionen usw.).  
Solange also für die anderen Pläne und Projekte keine vergleichbaren Auswirkungs-
prognosen vorliegen, können lediglich anhand jetzt schon bekannter Vorhabencharak-
teristika generelle Risiken kumulativer Umweltauswirkungen aufgezeigt werden.  
 
Deutlich wird dieses Problem an dem Hafenerweiterungsgebiet Moorburg, für das bis-
lang keine verbindliche Art einer möglichen zukünftigen Hafennutzung festgelegt ist. So 
wären die Konflikte mit dem Schutzgut Menschen im Hafenerweiterungsgebiet Moor-
burg bei einem verbindlichen Planungsstatus des CTM nicht mehr in der jetzigen Form 
gegeben. Die ökologischen Konflikte südlich von Moorburg müssten völlig neu bewer-
tet werden. Dies detailliert auf der Ebene dieser UVS zur Linienbestimmung zu beurtei-
len wäre verfrüht und ist aufgrund der überwiegend noch nicht vorhandenen Planreife 
(betrifft den überwiegenden Teil der anderen Vorhaben) nicht möglich. Erst auf der 
Ebene einer Planfeststellung kann ggf. beurteilt werden, welche anderen Projekte so-
weit einen verbindlichen Rechtsstatus erreicht haben, so dass gemeinsame, kumulati-
ve Wirkungen zu berücksichtigen sind.  
 
Eine besondere Relevanz entfalten mögliche kumulative Wirkungen mit anderen Plä-
nen und Projekten insbesondere im Raum Moorburg, da sich in diesem Bereich zum 
einen zahlreiche Werte und Funktionen verschiedener Schutzgüter überlagern und tw. 
ergänzen und zum anderen durch die Lage im Hafenerweiterungsgebiet und aktuellen 
Um- und Neubauplanungen von Bahnanlagen im Raum Moorburg seitens der HPA im 
Rahmen der Generalplanung Hafenbahn im räumlichen und zeitlichem Zusammen-
hang weitere erhebliche Umweltauswirkungen zu warten sind.  
 
Nachfolgend wird schutzgutbezogen ein Ausblick auf mögliche kumulative Umwelt-
auswirkungen gegeben. 
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•••      5.1 Kumulative Auswirkungen auf die Schutzgüter Menschen und menschli-
che Gesundheit 

Wesentliche Wirkfaktoren beim Schutzgut Menschen sind die Immissionsbelastungen. 
Da die übrigen Verkehrsprojekte ähnliche Umweltauswirkungen verursachen, wird es 
zu einer Addition gleichartiger Belastungen kommen. 
Eine Folge wäre konkret die Zunahme der Lärmbelastungen in Moorburg und Bostel-
bek, sofern diesen nicht mit geeigneten Lärmschutzmaßnahmen entgegengewirkt wür-
de.  
Auch die Inanspruchnahmen und Zerschneidungswirkungen von siedlungsnahen Frei-
räumen bzw. Erholungsfunktionen würden sich addieren. Im Hinblick auf die zukünfti-
gen Bahnplanungen der HPA ist bei einer Variante Süd 1 im Bereich des 2. Grünen 
Rings südlich von Moorburg mit entsprechenden kumulativen Umweltauswirkungen zu 
rechnen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind parallel zur Moorburger Landscheide in 
jedem Fall neue Bahnanlagen erforderlich. In jedem Fall sind damit bereits für sich 
erhebliche Beeinträchtigungen des 2. Grünen Rings verbunden, auf den sich in dem 
Raum die Erholungsfunktionen konzentrieren. Eine weitere Bündelung von Ver-
kehrstrassen gerade im Bereich dieses verbliebenen Freiraumkorridors ist insofern als 
ungünstig zu bezeichnen. Bei der Variante Süd 1 würde die räumliche Konzentration 
von Autobahn und Bahngleisen mit den zusätzlichen Flächen- und Biotopverlusten, 
Zerschneidungswirkungen und Immissionsbelastungen zu so erheblichen Einbußen 
der Freiraumqualität führen, dass eine Erreichbarkeit der mit dem 2. Grünen Ring ver-
bundenen Zielsetzungen für diesen Teilabschnitt in Frage zu stellen sind. Entspre-
chende Beeinträchtigungen lassen sich zum Teil mit gezielten Gestaltungsmaßnahmen 
abfangen bzw. mindern, in jedem Fall kommt es jedoch zu einer weiteren, sehr erhebli-
chen Einschränkung des 2. Grünen Rings. Die Varianten Süd 2 und Süd 4 wären inso-
fern günstiger, denn durch die Entzerrung der Verkehrstrassen (Bahn und Autobahn) 
würden sich die Flächeninanspruchnahmen, Zerschneidungswirkungen und Immissi-
onsbelastungen im 2. Grünen Ring in Grenzen halten.  
 

•••      5.2 Kumulative Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt 

Bezüglich der Betroffenheit von Biotopstrukturen, Biotopkomplexen und Tierarten gilt – 
ebenso wie beim Schutzgut Menschen – das mit den Bahnprojekten Süderelbe der 
Hafenquerspange ähnliche Umweltauswirkungen im Süden von Moorburg zu erwarten 
sind.  
Hafenbahn und Autobahn zusammen würden im Süden von Moorburg zu größeren 
Flächenverlusten führen. Inwieweit damit auch weitere wesentliche Funktionsverluste 
verbunden wären, kann im Einzelfall nicht beurteilt werden, da bezüglich der Bahnpla-
nungen nur grobe Details bekannt sind (mögliche Trassenverläufe). Da jedoch davon 
ausgegangen werden muss, dass bereits jedes Vorhaben für sich genommen aufgrund 
der zu erwartenden Zerschneidungswirkungen und Immissionsbelastungen (neben 
Lärm und Schadstoffen z.B. auch Licht und bewegte Silhouetten) zu einer wesentli-
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chen ökologischen Entwertung des Bereiches führen wird, sind die additiven Funkti-
onsbeeinträchtigungen ggf. nicht mehr groß. Störungsempfindliche Arten und Arten mit 
besonderen Lebensraumansprüchen werden den Bereich bereits nach Realisierung 
eines Vorhabens noch mehr meiden als bereits bisher. 
 

•••      5.3 Kumulative Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima 
und Luft 

Auch bezüglich dieser Schutzgüter sind gleichartige Umweltauswirkungen und somit 
Summationen möglich, z.B. bezüglich der Inanspruchnahme von Böden, der Inan-
spruchnahme von Freiflächen mit lufthygienischen Ausgleichsfunktionen u.ä. 
Diese Kumulation von Auswirkungen führt nach derzeitiger Einschätzung allerdings 
nicht zu raumbedeutsamen, großflächigen Funktionsverlusten (z.B. hinsichtlich der 
lufthygienischen Situation). 
Komplexer und ggf. weiterführender sind dagegen voraussichtlich die Auswirkungen 
auf das Gewässersystem. Durch die zahlreichen erforderlichen Gewässerquerungen 
(Brücken, Verrohrungen, ggf. auch Düker) oder kleinräumige Umverlegungen im Rah-
men einzelner Projekte, können ggf. insgesamt ökologische und wasserwirtschaftliche 
Funktionen einzelner Gewässer gefährdet sein. Dies betrifft weniger die größeren Ge-
wässer wie die Süderelbe sondern vielmehr die komplexen und insofern auch tw. emp-
findlichen Graben- und Wetternsysteme in Moorburg und dem Wilhelmsburger Süden 
(Kornweide). In diesem Zusammenhang sollte evtl. projektübergreifend über größere 
Gewässerverlegungen, ggf. auch eine Neuordnung von Graben- und Wetternsystemen 
nachgedacht werden.  
 

•••      5.4 Kumulative Auswirkungen auf die Schutzgüter Landschaft, Kultur- und 
sonstige Sachgüter 

Beim Schutzgut Landschaft sind ebenso wie beim Schutzgut Kultur- und sonstige 
Sachgüter kumulative Umweltauswirkungen zu erwarten. Dies ergibt sich aus der 
räumlichen Nähe der Vorhaben und ihren z.T. ähnlichen bis gleichartigen Wirkfaktoren. 
Bezüglich des Landschaftsbildes sind in empfindlichen Landschaftsbildeinheiten weite-
re Beeinträchtigungen zu erwarten. Im Raum Moorburg ist bei der Realisierung von 
Hafenbahn und Autobahn je nach Art und Umfang möglicher Gestaltungsmaßnahmen 
ein wesentlicher Wandel des Landschaftscharakters möglich. Bei Realisierung weiterer 
Vorhaben im Sinne des Hafenerweiterungsgebietes würde der bisherige dörfliche Cha-
rakter völlig verloren gehen.  
 

•••      5.5 Auswirkungen auf die Gesamtbeurteilung verschiedener Varianten 

Aufgrund der Vielzahl der möglichen, zusammenkommenden Faktoren, die in ihrer Art 
und räumlichen und zeitlichen Intensität derzeit kaum konkret greifbar sind, wäre eine 
Gesamtbeurteilung der Autobahnvarianten unter Berücksichtigung der Umweltauswir-
kungen anderer Vorhaben und Projekte derzeit rein spekulativ. 
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6.0 Weiterführende Hinweise 

•••      6.1 Möglichkeiten und Maßnahmen zur Umweltoptimierung des Vorhabens 

Ganz allgemein sind bei einem Straßenneubau i.d.R. Möglichkeiten zur Umweltopti-
mierung bzw. Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung erheblicher Umweltauswir-
kungen vorhanden. Dies gilt auch für die geplante Hafenquerspange. 
 
Im Rahmen weiterer Entwurfsplanungen sind ggf. noch Optimierungen bezüglich der 
Lage und Gradiente der Autobahntrasse möglich um einzelne Umweltauswirkungen zu 
vermindern. Bei der Dimensionierung erforderlicher Querungsbauwerke ist z.B. auch 
die ökologische Durchgängigkeit zu berücksichtigen um Zerschneidungswirkungen zu 
minimieren. 
 
Andere Aspekte sind aufgrund rechtlicher Vorgaben zwingend zu berücksichtigen. So 
ist der Immissionsschutz auf der Basis des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) in Verbindung mit verschiedenen Verordnungen zwingend zu berücksichti-
gen.  
 
Ähnliches gilt für den Artenschutz. Die in dem Zusammenhang in der UVS dargestell-
ten Ergebnisse und auf der Basis des aktuellen Planungsstands vorgeschlagenen 
Maßnahmen wurden inhaltlich durch die GFN und das Kieler Büro für Landschaftsöko-
logie bearbeitet. 
 
Darüber hinaus sind noch weitere Möglichkeiten einer Umweltoptimierung des Vorha-
bens vorhanden. Nachfolgend werden sie Themen bezogen erläutert. 
 
Immissionsschutz 
Ein Teil der prognostizierten Konflikte lässt sich ggf. über Vermeidungs- und Minde-
rungsmaßnahmen reduzieren. Dies betrifft vor allem Immissionsschutzmaßnahmen zur 
Minderung der Lärm- und Schadstoffbelastungen in Wohngebieten. Wie der Lärm-
schutz und auch der Immissionsschutz bezüglich der Luftschadstoffe konkret umge-
setzt werden, ist auf der Ebene der Entwurfsplanung noch mit den zuständigen Behör-
den abzustimmen. Generell lassen sich folgende Maßnahmen benennen: 

• Aktiver Lärmschutz (z.B. Anlage von Lärmschutzwänden oder -wällen) 

• Passiver Lärmschutz (bauliche Maßnahmen an Gebäuden, z.B. Schallschutz-
fenster, Gebäudelüftungen) 

• Anlage von Immissionsschutzpflanzungen, 

• Entlüftungsbauwerke an Tunneln. 
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Bei der Auswahl der Maßnahmen sind die positiven Wirkungen zu berücksichtigen, die 
einige der Maßnahmen aufgrund ihrer Mehrfachwirkung auch für andere Schutzgüter 
entfalten können. 
 
Lärmschutzmaßnahmen parallel zur Fahrbahn z.B. können bei entsprechender techni-
scher Ausführung neben der Vermeidung / Minimierung der Beeinträchtigungen von 
Wohn- und Erholungsfunktionen auch zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbots-
tatbestände beitragen, indem sie z.B. Fledermäuse dazu zwingen, die Fahrbahn in 
unschädlicher Höhe zu überfliegen (sog. Irritationsschutzwände oder Überflughilfen). 
Im nachfolgenden Text wird dies unter dem Punkt „Artenschutz“ noch näher erläutert.  
Darüber hinaus können Lärmschutzmaßnahmen und Immissionsschutzpflanzungen bei 
entsprechender Gestaltung auch als Sichtschutz dienen und so Eingriffe in das Land-
schaftsbild mindern und die Betroffenheit von Erholungsfunktionen im Umfeld der 
Trasse reduzieren. 
Hohen Schadstoffkonzentrationen im Bereich von Tunnelportalen kann durch zusätzli-
che technische Maßnahmen (z.B. Entlüftungsbauwerke) entgegengewirkt werden. 
Wechselwirkungen mit städtebaulichen belangen sollten bei der Planung von Lärm-
schutzmaßnahmen berücksichtigt werden (vgl. städtebaulicher Fachbeitrag, Unterlage 
6.4). 
 
Artenschutz 
Potenzielle Beeinträchtigungen von Arten des Anhangs II der FFH-RL (Langdistanz-
Wanderfische und Neunaugen in der Süderelbe, aber auch der Teillebensräume der 
Arten des Hafens, die in benachbarten Schutzgebieten gemeldet sind (z.B. Finte, 
Rapfen im Nordkorridor)), können durch eine Vorgabe des Zeitpunkts von Bauarbeiten, 
die erhebliche Beeinträchtigungen auslösen können, gemindert werden (keine Ramm-
arbeiten zur Hauptaufstiegs- und -abstiegszeit der Wanderfische und Neunaugen, Mi-
nimierung des Stoffeintrags während der Arbeiten im Gewässerbereich, Meidung der 
sommerlichen Warmwasserphase für Arbeiten im Gewässer).  
Hinsichtlich der streng geschützten Fledermäuse werden an häufig frequentierten Be-
reichen ggf. Kollisionsschutzmaßnahmen notwendig (Kollisionsschutzwände, Überflug-
hilfen). Diese können grundsätzlich auch mit Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutz-
wänden) kombiniert werden. Durch diese Maßnahmen kann ein Kollisionsrisiko soweit 
gesenkt werden, dass es sich aller Voraussicht nach nicht negativ auf den Erhaltungs-
zustand der lokalen Population auswirkt. Zusätzlich können populationsstärkende 
Maßnahmen den lokalen Bestand stärken. 
Soweit unvermeidbar Wochenstuben oder Winterquartiere von Fledermäusen beschä-
digt oder zerstört werden, hat dieses zu einem Zeitpunkt zu erfolgen, an dem die Quar-
tiere nicht besetzt sind bzw. die Nutzungsintensität gering ist. Zudem müssen durch 
vorgezogene Maßnahmen rechtzeitig Ersatzquartiere bereitgestellt werden, um den 
Verbotstatbestand der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten zu vermeiden.  
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Hinsichtlich der Vögel, die alle durch das europäische Recht geschützt sind, muss das 
Tötungsverbot durch die Baufeldfreiräumung außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit be-
achtet werden. Gegebenenfalls müssen auch für regelmäßig genutzte Nester, die be-
schädigt oder zerstört werden, rechtzeitig Nisthilfen zur Verfügung gestellt werden, 
damit die Funktionalität der Lebensstätte durchgehend erhalten bleibt. 
Um das potenzielle Kollisionsrisiko für Vögel an Bauwerken zu mindern, sind ggf. be-
sondere Hinweise bei der Gestaltung bestimmter Bauwerke/Bauteile zu berücksichti-
gen. Insbesondere hohe Tragseilkonstruktionen oder transparente Lärm- oder Wind-
schutzeinrichtungen stellen eine potenzielle Gefahr dar. Ob und welche Minderungs-
maßnahmen ein solches Risiko minimieren können, ist im Rahmen der Entwurfspla-
nung zu ermitteln. 
Weitere Hinweise dazu enthält auch der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag (s. Band 3), 
der ein separater Bestandteil des Antrags auf Änderung der Linienbestimmung ist. 
 
Optimierung des Baufeldes 
Eine Umweltoptimierung kann zudem bei der Auswahl der für die Bauphase erforderli-
chen Flächen erreicht werden, denn ein Großteil der innerhalb der Auswirkungsprog-
nose dargestellten Betroffenheiten entsteht derzeit durch das veranschlagte Baufeld. 
Bevorzugt sollten bereits überbaute oder versiegelte Flächen, geringwertige oder leicht 
ersetzbare Biotopstrukturen als Baustelleneinrichtungsflächen verwendet werden. 
Möglichkeiten der Vermeidung baubedingter Eingriffe in Biotopstrukturen sind z.B. die 
Reduzierung des Arbeitsstreifens, das Errichten von Schutzzäunen im Bereich sensib-
ler Biotopstrukturen oder das Ausweisen von Tabuflächen. 
 
Verkehrsbauwerke 
Darüber hinaus können sich Möglichkeiten zur Umweltoptimierung ggf. im Rahmen der 
Entwurfsplanung ergeben, z.B. bei der Ausbildung von Stützpfeilern, der Gestaltung 
von Querungsbauwerken o.ä.  
 
Grundwasserschutz 
Schutzmaßnahmen zum Schutz des Grundwassers während der Bauphase sind hin-
sichtlich Ausführbarkeit Stand der Technik. Gleiches gilt für einen sorgsamen, schadlo-
sen Umgang mit belastetem Bodenmaterial.  
 
 

•••      6.2 Hinweise auf Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Gemäß § 6 Abs. 3 (2) UVPG hat der Vorhabenträger Maßnahmen aufzuzeigen, mit 
denen erhebliche nachteilige Umweltwirkungen des Vorhabens vermieden, vermindert 
oder soweit möglich ausgeglichen werden können. Für nicht ausgleichbare, aber vor-
rangige Eingriffe sind Ersatzmaßnahmen vorzusehen (§ 9 HmbNatSchG). Maßstabs-
bedingt lassen sich auf der Ebene der Linienbestimmung nur allgemeine Aussagen zu 
Umfang, Art und Qualität erforderlicher Maßnahmen treffen. Die konkrete Ausgestal-
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tung erforderlicher Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen ist der Entwurfspla-
nung auf der Ebene der Planfeststellung vorbehalten. Anforderungen an die Vermei-
dung und Minimierung erheblicher Umweltwirkungen leiten sich auch aus dem im § 1 
UVPG genannten Zweck des UVPG in Bezug auf eine wirksame Umweltvorsorge ab. 
Aufgabe der UVS ist es, die mit dem Vorhaben zu erwartenden Umweltwirkungen zu 
ermitteln und zu bewerten. Die Beeinträchtigungsschwellen der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung (Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbilds) 
sind dabei nur ein Bewertungsmaßstab unter vielen. Die in der UVS ermittelten ökolo-
gischen Risiken lassen sich somit nicht ohne weiteres auf die Kompensationsermittlung 
in der Eingriffsregelung übertragen. Die konkrete Ermittlung von Art und Umfang erfor-
derlicher Kompensationsmaßnahmen ist dem Landschaftspflegerischen Begleitplan auf 
der Ebene der Entwurfsplanung vorbehalten. Überschlägige Schätzungen des Kom-
pensationsflächenbedarfs liegen im mittleren bis höheren, zweistelligen Hektar-
Bereich. Die bereitzustellende Flächengröße hängt auch vom Aufwertungspotenzial 
verfügbarer Flächen ab. 
 
Grundsätzlich können derzeit allerdings schon Hinweise auf funktionsbezogenen Maß-
nahmen gemacht werden: 
 
Die betroffenen geschützten Biotope sind funktional auszugleichen bzw. zu ersetzen. 
Dies gilt für Röhrichtflächen, Feuchtgrünland und Wattflächen ebenso wie für Trocken-
rasen im Bereich von Bahnanlagen. Art und Umfang von Kompensationsmaßnahmen 
werden auf der Ebene der Entwurfsplanung konkretisiert und mit den zuständigen Be-
hörden abgestimmt. 
 
Als Empfehlung sollte angestrebt werden, möglichst viele der erforderlichen Kompen-
sationsflächen im betroffenen Planungsraum umzusetzen, z.B. einen Teil in Form von 
Maßnahmen als Ergänzung der Gestaltungsmaßnahmen zur Eingrünung der Trasse. 
Durch eine zielgerichtete Gestaltung nicht nur der Trasse, sondern auch des Umfeldes, 
können viele der lokalen Funktionsbeeinträchtigungen ausgeglichen werden. 
 
So sollte bei der Variante Süd 1 im Bereich des 2. Grünen Rings südlich von Moorburg 
ein Schwerpunkt von Vermeidungs-, Gestaltungs- und Kompensationsmaßnahmen 
liegen, um auch weiterhin eine möglichst hohe Qualität der Grün- und Freiraumverbin-
dung aufrechtzuerhalten bzw. die Qualität der vorhandenen Grünverbindungen (z.B. 
zur Süderelbe) zu verbessern (vgl. auch städtebaulicher Fachbeitrag, Unterlage 6.4). 
Damit können gleichzeitig auch einige Biotoptypen- und Lebensraumverluste, Biotop-
verbundfunktionen, visuelle Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und lufthygieni-
sche Ausgleichsfunktionen kompensiert werden. 
Auch mit dem Rückbau der AS Moorburg an der A 7 lassen sich z. B. gezielte Optimie-
rungen in dem Bereich verbinden. Zusätzliche Zerschneidungswirkungen könnten bei 
der Variante Süd 1 durch eine Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit der A 7 
zum Teil kompensiert werden. 
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Einen weiteren Maßnahmenschwerpunkt sollte innerhalb des Südkorridors der Ab-
schnitt Kornweide darstellen. Ökologische Aufwertungsmaßnahmen auf den dort 
verbleibenden Freiflächen können gleichzeitig die Qualität des Raumes für freiraumbe-
zogene Erholungsfunktionen fördern. Auch die Funktion des Raumes als Freiraumver-
bindung von Wilhelmsburg zur Süderelbe würde dadurch gestärkt.  
 
Aufgrund der artenschutzrechtlichen Regelungen des BNatSchG werden spezielle 
Maßnahmen (CEF oder FCS-Maßnahmen) für einzelne Arten wie z. B. den Wachtel-
könig erforderlich (siehe Unterlage 6.3 und artenschutzrechtlicher Fachbeitrag von 
GFN und KIfL). Einen Schwerpunkt werden dabei voraussichtlich flächenintensive 
Maßnahmen für die Gruppe der Wiesenvögel bilden. Der funktionsbezogene Flächen-
bedarf ist dabei allerdings nicht nur von dem Umfang der Betroffenheit einzelner Arten 
abhängig, sondern vor allem auch von der Qualität und Eignung der zukünftigen Maß-
nahmenflächen. GFN hat im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag beispielhaft für die 
Variante Süd 1 den Bedarf voraussichtlich erforderlicher Maßnahmen ermittelt. So sind 
bei der Variante Süd 1 allein für den Wachtelkönig mindestens 20 ha arrondiertes, 
strukturreiches Grünland im räumlichen Zusammenhang erforderlich. Die Anlage von 
Ersatzlebensräumen in der genannten Größenordnung ist z.B. möglich in der Este-
Niederung im Lkr. Stade. Dieses Gebiet liegt rd. 17 km Luftlinie vom Plangebiet ent-
fernt im gleichen Naturraum (vgl. Fachbeitrag von GFN und KIfL) und damit in hinrei-
chender Nähe, so dass die Bezugspopulation identisch ist. Durch die insgesamt hohe 
Dichte der Wachtelkönigvorkommen im Südwesten von Hamburg (Schwerpunkt der 
Verbreitung sind die Moorniederungen nördlich Neugraben/Fischbek) und der nicht 
allzu engen Ortstreue ist eine Besiedlung von geeigneten Ersatzlebensräumen in die-
sem Raum sehr wahrscheinlich (vgl. Fachbeitrag von GFN und KIfL). 
 

•••      6.3 Weiterer Untersuchungsbedarf 

Für belastbare Aussagen und eine Endscheidungsfindung im Rahmen der Linienbe-
stimmung ist der Kenntnisstand zum Planungsraum und seinen aus umweltfachlicher 
Sicht wertgebenden Bestandteilen umfassend genug. 
 

Weiterer Untersuchungsbedarf ergibt sich umweltseitig für die Ebene der Planfeststel-
lung, z.B. wenn Planungen für eine Hafenquerspange im Südkorridor weiter verfolgt 
und konkretisiert werden sollen. In Abhängigkeit vom Zeitrahmen sind ggf. aktuelle 
Bestandsaufnahmen der Biotoptypen, geschützten Biotopen erforderlich, da Teilberei-
che des Untersuchungsgebietes einer großen Dynamik unterliegen (z.B. das Hafenge-
biet). Ergänzend sollten im Bereich des Trassenverlaufs das Vorkommen von Rote-
Liste-Pflanzen untersucht werden. 

Die Vorkommen von geschützten Tierarten sind ggf. erneut aktuell und noch umfas-
sender als bisher zu erfassen. Zu aktualisieren und ggf. zu verifizieren sind in dem Zu-
sammenhang die artenschutzrechtliche Prüfung und ggf. die Einschätzung der FFH-
Verträglichkeit. 
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Darüber hinaus sind bei konkreten Vorhabensplanungen auch die Vorgaben der ver-
bindlichen Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie die genaue Lage und Abgrenzun-
gen von Baudenkmalen und erkannten Denkmalen zu berücksichtigen.  

Auch bezüglich der Beurteilung von Böden, den Grundwasserverhältnissen und der 
Beurteilung von Risiken für das Grundwasser besteht bei vertiefenden Betrachtungen 
die Erfordernis weiterer fachgutachterlicher Einschätzungen bzw. Untersuchungen. 
 

7.0 Zusammenfassung 

Die als Hafenquerspange (HQS) bezeichnete A 252 wurde im Nordkorridor auf der 
Basis von Vorplanungen und Verkehrserhebungen/-prognosen im Jahr 2005 linienbe-
stimmt. Im Zuge weiterer Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass eine Trassie-
rung im Nordkorridor aufgrund geänderter bzw. neuer planerische Randbedingungen, 
wie z.B. dem städtebaulichen Leitprojekt „Sprung über die Elbe“ und verschiedenen 
Anforderungen der Hafenwirtschaft, erheblich teurer würde als noch bei der Linienbe-
stimmung angenommen. 
 
Aufgrund der deutlich höheren Kosten und der damit in Frage zu stellenden Finanzierbar-
keit und Realisierbarkeit der Hafenquerspange, erhielt die DEGES von Hamburgs Behör-
de für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) den Auftrag, unter der Berücksichtigung neu-
ester planerischer Randbedingungen ergänzend zu einer Trassenführung im Nordkorridor 
auch mögliche Trassenführungen im Süden des Hamburger Hafens noch einmal detail-
lierter zu prüfen. Ziel ist die Änderung der Linienbestimmung zur Realisierung einer kos-
tengünstigeren Variante. Vor dem Hintergrund der neuen planerischen Randbedingun-
gen und der aktuellen Kenntnisse zu den Funktionen und Werten im Planungsraum 
sind auch neue Südvarianten umweltseitig völlig neu zu bewerten. 
 
Hierzu wurden im Auftrag der DEGES vom Büro INVER aus Erfurt für verschiedene Plan-
fälle Varianten entwickelt. Umweltseitig werden davon in der UVS zur Linienbestimmung 
5 Varianten beurteilt. Weitere Varianten wurden in einer vorgelagerten Projektstudie beur-
teilt und darin im Vorfeld ausgeschlossen. Zudem wurden im Rahmen einer Vorplanung 
verschiedene Varianten zur Lage eines Autobahnkreuzes Süderelbe (A 7) innerhalb der 
Variante Süd 1 untersucht und beurteilt. 
Neben der linienbestimmten Nordtrasse wird eine weiterentwickelte Variante Nord 1 be-
rücksichtigt. Im Südkorridor wird in Anlehnung an die alte Linienuntersuchung die Variante 
Süd 2 berücksichtigt, die allerdings im Bereich Kornweide/Stillhorn mit Tunnel- und Trog-
strecken bereits wesentliche Optimierungen erfahren hat. Da die Variante Süd 2 die für 
Hamburg bedeutsamen Hafenplanungen im Bereich des Hafenerweiterungsgebietes 
Moorburg einschränken würde, wurde bereits in der Projektstudie der DEGES die Varian-
te Süd 1 als kostengünstige Alternative entwickelt. Da die Variante Süd 1 ökologisch 
hochwertige Bereiche südlich von Moorburg betrifft wird dazu noch eine weitere Variante 
berücksichtigt, welche die artenschutzrechtlichen Konflikte südlich von Moorburg vermei-
det und dennoch eine weitere Hafenentwicklung zulässt. Dies ist die Variante Süd 4, die 
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im Bereich des Hafenerweiterungsgebietes eine lange Hochbrücke nördlich von Moor-
burg vorsieht. 
 
Aufbauend auf einer Raumanalyse, welche die wesentlichen schutzgutbezogenen 
Werte und Funktionen für Nord- und im Südkorridor in adäquater Weise darstellt, wer-
den eine umweltfachliche Beurteilung möglicher Auswirkungen sowie ein Varianten-
vergleich vorgenommen.  
 
Im Ergebnis ist die linienbestimmte Variante Nord nicht die aus Umweltsicht günstigste 
Variante. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass aufgrund des Vorkommens 
von größeren Wattflächen und einer Brandgans-Population der ökologische Wert des 
Spreehafens höher eingestuft werden muss als noch vor einigen Jahren. Zum anderen 
nimmt eine durchgehende Hochstraße kaum Rücksicht auf die Wohn- und Erholungssi-
tuation am Nordrand von Wilhelmsburg und das dort vorhandene städtebauliche Ent-
wicklungspotenzial. Außerdem steht diese Variante der städtebaulichen Entwicklungs-
strategie „Sprung über die Elbe“ entgegen, die als integraler Bestandteil der überge-
ordneten Planung vom Senat 2009 bestätigt wurde und verbindliche Vorgabe für alle 
raumbezogenen Planungen ist. 
 
Sowohl die den Spreehafen mit einem Tunnel querende Variante Nord 1 als auch die 
Südvarianten (Süd 1, Süd 2 und Süd 4) sind aus heutiger Sicht günstiger als die linien-
bestimmte Nordtrasse. Dass auch die Südvarianten etwas günstiger sind, begründet 
sich mit den Tunnel- und Trogstrecken im Bereich Kornweide/Stillhorn, mit denen in 
dem Bereich im Vergleich zur alten Linienbestimmung eine deutliche Umweltoptimie-
rung erreicht wird. Bei den Varianten Süd 2 und Süd 4 kommt dazu, dass sie auch im 
Bereich Moorburg relativ geringe Konflikte im Hinblick auf Wohn- und Erholungsfunkti-
onen sowie ökologische Werte und Funktionen verursachen. Sie werden daher insge-
samt als die günstigsten Varianten eingestuft. 
 
Bezüglich der Umweltauswirkungen insgesamt als gleichrangig eingestuft werden die 
Varianten Nord 1 und Süd 1. Die wesentlichen Unterschiede zwischen diesen Varian-
ten ergeben sich bei den Betroffenheiten des Schutzgutes Menschen und der bioti-
schen Schutzgüter Tiere und Pflanzen. Die Variante Süd 1 hat Vorteile bezüglich des 
Schutzes vorhandener Wohn- und Erholungsfunktionen, da die Variante Nord 1 trotz 
des Teiltunnels im Bereich Spreehafen erhebliche und nachhaltige Auswirkungen auf 
die Wohn- und Erholungsfunktionen der verdichteten Wohnquartiere im Wilhelmsbur-
ger Norden hat. Auch in Moorburg sind Wohn- und Erholungsfunktionen betroffen, al-
lerdings nicht mit vergleichbarer Relevanz. 
Andererseits verursacht die Variante Süd 1 durch die südliche Umfahrung von Moor-
burg erhebliche Auswirkungen auf die Biotopkomplexe und Artenvorkommen südlich 
Moorburg. Mit einer Linienführung in dem Bereich sind erhebliche Biotopverluste, Zer-
schneidungswirkungen und Funktionsbeeinträchtigungen von Tierlebensräumen (z.B. 
durch zusätzliche Verlärmung) verbunden. Damit verbunden sind auch Beeinträchti-
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gungen großräumiger Biotopverbundfunktionen und der Erholungsfunktionen innerhalb 
des 2. Grünen Rings Hamburgs.  
Positiv ist bei der Variante Süd 1 herauszustellen, dass im Rahmen der Vorplanungen 
zum Anschluss an die A 26 und zur Lage des Autobahnkreuzes nicht die aus Umwelt-
sicht ungünstigere, südlichste Linienführung weiter verfolgt wird, sondern die aus Um-
weltsicht günstigere Lage nördlich des Umspannwerkes. Neben der Umweltoptimie-
rung durch Tunnel- und Trogstrecken im Bereich Kornweide/Stillhorn wird dadurch bei 
der Variante Süd 1  im Hinblick auf die Fortführung der A 26 ein weiterer wesentlicher 
Konfliktschwerpunkt mit bestehenden Ausgleichsflächen und dem 2. Grünen Ring 
Hamburgs westlich der A 7 umgangen. 
 
Insgesamt sind aus Umweltsicht die Varianten Süd 2 und Süd 4 die günstigsten Vari-
anten. 

Herford, März 2010 

Der Verfasser  
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